
1410 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Elfriede 
Karl, Rosemarie Bauer und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Eltern-Ka­
renzurlaubsgesetz, das Mutterschutzgesetz 
1979, das Landarbeitsgesetz 1984, das Ange­
stelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das 
Urlaubsgesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz, das Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz 1977, das Arbeits- und Sozialge­
richtsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Fa­
milienlastenausgleichsgesetz 1967, das Be­
triebshilfegesetz, das Karenzurlaubsgesetz, das 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Ge­
haltsgesetz 1956, das Pensionsgesetz 1965, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Bundes­
forste-Dienstordnung 1986, das Land- und 
Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz und das Ar­
beitsmarktförderungsgesetz geändert werden 
sowie eine Regelung über die Wiedereinstel­
lungsbeihilfe geschaffen wird (Familienpaket-

gesetz) (428/ A) 

Die Abgeordneten Elfriede Karl, Rosemarie 
Bauer, Hesoun, Dr. Schwimmer, Gabrielle Traxler, 
Ingrid Korosec, Hilde Seiler, Dr. Ditz, Eleonore 
Hostasch, Dr. Hafner, Adelheid Praher, Dr. 
Feurstein und Genossen haben am 7. Juni 1990 den 
gegenständlichen Antrag im Nationalrat einge-· 
bracht und im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
wie folgt beg~ndet: 

"Dieser Entwurf beinhaltet den von den Regie­
rungsparteien vereinbarten zweiten Teil des Fami­
lienpaketes. Er enthält die Verlängerung des 
KarelJ.zurlaubes auf zwei Jahre sowie die Möglich­
keit für beide Elternteile, im zweiten Lebensjahr des 
Kindes Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu 
nehmen, oder für einen Elternteil bis zum dritten 
Geburtstag des Kindes." 

Der Gesetzentwurf, der für Kinder, die nach dem 
30. Juni 1990 geboren werden, gelten soll, enthält 

Neuregelungen im Bereich des Karenzurlaubes, der 
Teilzeitbeschäftigung, des Verhinderungskarenzur­
laubes, der Abfertigung, des Urlaubs, des Karenzur­
laubsgeldes und des Teilzeitkarenzurlaubsgeldes, 
der Teilzeitbeihilfe, der Sozialversicherung und der 
Wiedereinstellungsbeihilfe. 

Im einzelnen sind im Bereich des Karenzurlaubes 
folgende Schwerpunkte enthalten: 

Verlähgerung auf zwei Jahre, 
einmalige Teilung des Karenzurlaubes mög­
lich, 
ein Teil muß mindestens drei Monate 
betragen, 
Kündigungs- und Entlassungsschutz auch im 
zweiten Karenzjahr für den im Karenzurlaub 
befindlichen Elternteil, jedoch besteht als 
zusätzlicher Kündigungsgrund die Unzumut­
barkeit der Weiterbeschäftigung, 
während des Karenzurlaubes ist eine gering­
fügige Beschäftigung möglich. 

Nunmehr sollen Väter und Mütter die Möglich­
keit haben, bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres 
des Kindes wahlweise Karenzurlaub in Anspruch zu 
nehmen. Eine Teilung des Karenzurlaubes ist nur 
einmal möglich. Ein Karenzurlaub muß mindestens 
drei Monate umfassen. Während des Karenzurlau­
bes kann der Arbeitnehmer einer geringfü'gigen 
Beschäftigung nachgehen und weiterhin Karenzur­
laubsgeld beziehen, wenn das Entgelt für diese 
geringfügige Beschäftigung unter der Geringfügig­
keitsgrenze des ASVG liegt (1990: 2658 S). 
Während des Karenzurlaubes haben Väter und 
Mütter Kündigungs- und Entlassungsschutz. Bei 
Teilung besteht der Kündigungsschutz im ersten 
Lebensjahr für beide Eltern bis vier Wochen nach 
dem ersten Geburtstag. Bei Teilung im zweiten 
Lebensjahr des Kindes hat nur jener Elternteil 
Kündigungsschutz, der Karenzurlaub in Anspruch 
nimmt. Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 

. im zweiten Lebensjahr des Kindes kann das Gericht 
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einer Kündigung a1.lch dann'zustimm~n, wenn die 
Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber unzumut~ 
bar ist. 

Im Bereich der Teilzeitbeschäftigung sind fol-
gende Schwerpunkte enthalten: 

Voraussetzung ist eine Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber, 
höchstens drei Fünftel der Normalarbeitszeit, 
entweder beide Eltern gleichzeitig bis zum 
zweiten Geburtstag des Kindes oder em 
Elternteil bis zum dritten Geburtstag, 
einmaliges Abwechseln möglich, 
während Teilzeitbeschäftigung Anspruch auf 
Teilkarenzurlaubsgeld bis höchstens ein hal­
bes Karenzurlaubsgeld, 
Kündigungsschutz wie im zweiten Karenz­
jahr, 
bei Nichteinigung mit dem Arbeitgeber 
Klagemöglichkeit. 

An Stelle eines zweiten Karenzjahres steht es den 
Eltern frei, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu 
nehmen. Die Teilzeitbeschäftigung ist mit dem 
Arbeitgeber zu vereinbaren. Wird nur von einem 
Elternteil Teilzeitbeschäftigung im zweiten Lebens­
jahr des Kindes in Anspruch genommen, so kann 
dieser Elternteil oder der andere Elternteil für das 
dritte Lebensjahr ebenfalls Teilzeit in Anspruch 
nehmen. Während der Teilzeitbeschäftigung be­
steht Anspruch auf Teilkarenzurlaubsgeld maximal 
in der halben Höhe des Karenzurlaubsgeldes. Wenn 
der Arbeitgeber die Teilzeitbeschäftigung ablehnt, 
so kann der Arbeitnehmer bei Gericht auf 
Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung ein­
schließlich deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß 
klagen. Das Gericht hat die Klage abzuweisen, 
wenn der Arbeitgeber die Teilzeitbeschäftigung aus 
sachlichen Gründen verweigert hat. Während der 
Teilzeitbeschäftigung im zweiten bzw. dritten 
Lebensjahr des Kindes besteht derselbe Kündi­
gungs- und Entlassungsschutz wie im zweiten 
Karenzjahr. Das Höchstausmaß der Teilzeitbe­
sc~äftigungbeträgtdrei Fünftel der Normalarbeits­
zelt. 

Im einzelnen sind irn Bereich des Verhinderungs-
karenzurlaubes folgende Schwerpunkte enthalten: 

wie im ersten Karenzjahr, 
kann bei Teilzeit oder Karenzurlaub des 
anderen Elternteiles in Anspruch genomme~ 
werden, 
Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung ist 
möglich, 
während des Verhinderungskarenzurlaubes 
im zweiten Lebensjahr des Kindes Kündi­
gungsschutz wie im zweiten Karenzjahr. 

Wenn jener Elternteil, der Karenzurlaub oder 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt, bei der 
Kindesbetreuung aus wichtigen Gründen ausfällt, 
kann der andere Elternteil Karenzurlaub in 
Anspruch nehmen oder Teilzeitbeschäftigung für 

. die· Dauer der Verhinderung· vereinbaren. Der 
Anspruch auf Karenzurlaub steht auch dann zu, 
wenn ein Elterilteil bereits Karenzurlaub ver­
braucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung 
angetreten oder beendet hat oder für einen späteren 
Zeitpunkt Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung 
angemeldet hat. 

Bei den Abfertigungsregelungen sind folgende 
Schwerpunkte enthalten: 

- Austritt bis drei Monate vor Ende des 
-Karenzurlaubes, 
bei Kündigung seitens des Arbeitnehmers 
während Teilzeitbeschäftigung gelten die 
letzten fünf Arbeitsjahre als Berechnungs­
grundlage, 
bei Kündigung seitens des Arbeitgebers, 
vorzeitiger Beendigung aus Verschulden des 
Arbeitgebers und einvernehmlicher Beendi­
gung ist die Abfertigung bei Teilzeitbeschäfti­
gung nach der früheren vollen Arbeitszeit zu 
berechnen. 

Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes muß 
der Arbeitnehmer spätestens drei Monate vor Ende 
des Karenzurlaubes seinen Austritt erklären, um 
seinen Abfertigungsanspruch zu wahren. Der 
Abfertigungsanspruch bleibt auch dann gewahrt, 
wenn der Arbeitnehmer während einer Teilzeitbe­
schäftigung im Zusammenhang mit der Geburt eines 
Kindes sein Arbeitsverhältnis aufkündigt. Bei 
Berechnung des für die Höhe der Abfertigung 
maßgeblichen Monatsentgelts ist vom Durchschnitt 
der in den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit 
unter Außerachtlassung der Zeit eines Karenzurlau­
bes auszugehen. Erfolgt die Kündigung durch den 
Arbeitgeber oder endet das Arbeitsverhältnis durch 
unverschuldete Entlassung, begründeteR Austritt 
oder einvernehmliche Lösung, so. ist bei der 
Berechnung der Abfertigung jenes Entgelt zugrunde 
zu legen, das det Arbeitnehmer vor Antritt der 
Teilzeitbeschäftigung erhalten hatte. 

Im einzelnen sind im Bereich des Urlaubes 
folgende Schwerpunkte enthalten: 

bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
im zweiten Lebensjahr des Kindes Verlänge­
rung der Verjährungsfrist für den Urlaub um 
die Dauer des Karenzurlaubes im zweiten 
Lebensjahr des Kindes, 
bei Teilzeitbeschäftigung aliquote Berech­
nung der Urlaubsentschädigung. 

Gemäß dem Urlaubsgesetz verjährt der Urlaubs­
anspruch zwei Jahre nach Ende des Dienstjahres, in 
dem er entstanden ist. Damit bei Inanspruchnahme 
eines zweijährigen Karenzurlaubes keine Verjäh­
rung eintritt, wurde die Verjährungsfrist um jenen 
Zeitraum verlängert, der den Karenzurlaub im 
ersten Lebensjahr übersteigt. Bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses während einer Teilzeitbeschäf­
tigung ohne Verschulden des Arbeitnehmers, durch 
Kündigung des Arbeitgebers oder einvernehmliche 
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Lösung ist der Berechnung der Urlaubsentschädi­
gung jene Arbeitszeit zugrunde zulegen, die in dem 
Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, überwieg~nd zu 
leisten war. 

Im Bereich des Karenzurlaubsgeldes und Teil­
zeitkarenzurlaubsgeldes sind fplgende Schwer­
punkte enthalten:' 

Verlängerung bis zum zweiten Geburtstag des 
Kindes, 
bei Teilzeitbeschäftigung aliquotes Karenzur­
laubsgeld höchstens in der halQen Hppe. 

Entsprechend der Verlänger1.!ng des Karenzur­
laubes auf zwei Jahre wird auch die Bezugsdauer 
des Karenzurlaubsgeldes bis zum zweiten Geburts­
tag des Kindes verlängert. Bei Teilzeitbeschäftigung 
im zweiten oder dritten Lebensj~hr de's Kinq(:;s 

. vermindert sich das Karenzurlaubsgeld aliquot. Es 
. gebührt höchstens in der halben Höhe. 

Im einzelnen sind im Bereich der Teilzeitbeihilfe 
folgende Schwerpunkte enth<J.lten: ; 

in der Höhe des halben Karenzurlaubsgeldes, 
für unselbständig Erwerbstätig~, die die 
Anwartschaft auf Karenzurlaubsgeld picht 
erfüllen, aber Wochen geld anspruch aus einem 
Dienstverhältnis haben, '.' 
für selbständig Erwerbstätige nach dem 
Betriebshilfebezug durch zwei Jahre ohne 
Bei tragserhöh ung. 

Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben jene unselb­
ständig erwerbstätigen Mütter, die die Anwartschaft 
auf Karenzurlaubsgeld nicht erfüllen, jedoch 
Anspruch auf W ochengelci aus einem Dienstverhält­
nis haben. Die Teilzeitbeihilfe gebührt in der Höhe 
des halben Karenzurlaubsgeldes. Mütter, die in der 
gewerblichen Wirtschaft oder in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig sind, habe~ 
ebenfalls Anspruch auf eine Teilzeitbeihilfe in der 
Höhe des halben Karenzurlaubsgeldes, die zl./r 
Gänze vom Familienlastenausgleich getragen wird. 
Diese Teilzeitbeihilfe gebührt im Anschluß an den 
Betriebshilfebezug. ' 

Im Bereich der Sozialversicherung sind folgende 
Schwerpunkte enthalten: 

Weiterbestehen der Pflichtversicherung bei 
Ablauf sachlich nicht gerechtfertigter befriste­
ter Dienstverhältnisse im Falle der Schwan­
gerschaft, 
Dienstgeberbeiträge entrichtet der Dienstge­
ber, Dienstnehmerbeiträge aus Familienla­
stenausgleich, 
Anrechnung des Karenzurlaubes als beitrags­
freie Ersatzzeit. 

Das zweite Karenzjahr zählt als beitragsfreie 
Ersatzzeit. Bei Ablauf eines sachlich nicht gerecht­
fertigten befristeten Dienstverhältnisses während 
einer Schwangerschaft läuft die Pflichtversicherung 
weiter. Die Arbeitgeberbeiträge sind vom Arbeitge-

ber, die Arbeitnehmerbeiträge aus dem Familienla­
stenausgleich zu tragen. 

Im einzelnen sind im Bereich der Wiedereinstel-
lungsbeihilfe folgende Schwerpunkte enthalten: 

V oraussetiung ist ungeteilter zweijähriger 
Karenzurlaub, 
Arbeitgeber mit bis zu zehn Beschäftigten 
erhalten für drei Monate 66% des Bruttoloh­
nes des wiederbeschäftigten Arbeitnehmers, 
Arbeitgeber mit bis zu 50 Beschäftigten 
erhalt~n 40%, 
Arbeitgeber mit über 50 Beschäftigten erhal­
ten S~hulungsbeihilfen nach dem AMFG, 
Rückzahlungspflicht des Arbeitgebers bei 
Künqigung durch Arbeitgeber oder Beendi­
gungaes Arbeitsverhältnisses aus Verschul-
1·" , 

den des Arbeitgebers vor Ablauf eines Jahres 
nach ~nde des Kündigungsschutzes . 

Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes nur 
durch einen Elternteil bis zum zweiten Geburtstag 
des Kinqes erhält der Arbeitgeber eine Wiederein­
stellung~be.ihilfe. In Kleinbetrieben bis zu zehn 
Arbeitnehmern beträgt die Beihilfe 66% des dem 
~iedereingestellten Arbeitnehmer zustehenden 
Bruttolohnes für die ersten drei Monate nach 
Wiederantritt der Beschäftigung. In Mittelbetrieben 
zwischen 11 und 50 Arbeitnehmern gebührt diese 
Beihilfe im Ausmaß von 40%. In Betrieben über 
50 Arbeitnehmer können Beihilfen von der Arbeits­
marktverwaltung ZiJr Ein-, Um- oder Nachschulung 
oder Zuschüsse für betriebliche oder außerbetriebli­
ehe Schulungen nach dem AMFG gewährt werden. 
Die WiedereinsteIlungsbeihilfeist zurückzuzahlen, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf eines Jahres 
nach Ende des K~ndigungsschutzes durch Kündi­
gung des Arbeitgebers oder aus Verschulden des 
Arbeitgebers '(ungerechtfertigte Entlassung, ge­
rechtfertigter vorzeitiger Austritt) endet. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
gegenständlichen Antrag am 19. Juni 1990 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
die Abgeordneten Elfriede Kar I, Dr. S eh w i m -
me r, Klara Mo t t er, Hildegard Sc h 0 r n, Dr. 
Ha f ne r, Hub e r, Sr b sowie Gabrielle T r a x -
I e r und der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dr. Geppert das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der im Antrag 428/ A 
vorgelegte Gesetzentwurf in der von den Abgeord­
neten Elfriede Kar I und Dr. S c h w i m m e r 
vorgeschlagenen Fassung mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Ein von den Abgeordneten Klara M 0 t t e rund 
Hub e reingebrachter Abänderungsantrag fand 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Ebenso wurde ein vom Abgeordneten S rb 
eingebrachter Entschließungsantrag abgelehnt. 

Zu den vom Ausschuß angenommenen Abände­
rungen zu Art. XI ist folgendes zu bemerken: 

2 
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Das 2. Karenzjahr zählt als beitragsfreie Ersatz­
zeit. Anspruch auf Wochengeld haben auch 
Versicherte, die mindestens 13 Wochen bzw. drei 
Monate beschäftigt waren und deren Dienstverhält­
nis innerhalb von 32 Wochen vor Beginn der 
Schutzfrist geendet hat, ausgenommen bei Kündi­
gung durch die Dienstnehmerin oder einvernehmli­
cher Auflösung. Weiters besteht Anspruch auf 
Wochengeld, wenn eine Dienstnehmerin während 
der letzten drei Jahre zwölf Monate in der 
Krankenversicherung pflichtversichert war. 

Zur Novellierung des § 122 Abs. 3 ASVG traf der 
Ausschuß folgende Feststellung: 

Kokail 
Berichterstatter 

Der Ausschuß, ist im Zusammenhang mit der 
Neufassung des § 122 Abs.3 des ASVG der 
Auffassung, daß die Entwicklung des finanziellen 
Aufwandes genau verfolgt _ werden soll und 
rechtzeitig Überlegungen über die Abdeckung 
angestellt werden sollen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n 
Ge set zen t w ur f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 1990 06 19 

Hesoun 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXX 1990, mit 
dem das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, das Mut­
terschutzgesetz 1979, das Landarbeitsgesetz 
1984, das Angestelltengesetz, das Gutsange­
stelltengesetz, das Urlau1;>sgesetz, das Bauarbei­
ter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1977, das Ar­
beits- und Sozialgerichtsgesetz, das Arbeitsver­
fassungsgesetz, das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz, das Familienlastenausgleichsge­
setz 1967, das Betriebshilfegesetz, das Karenz­
urlaubsgeldgesetz, das Beamten-Dienstrechts­
gesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Pen­
sionsgesetz 1965, das Vertragsbedienstetenge-

. setz 1948, die Bundesforste-Dienstord-
nung 1986, das Land- und Forstarbeiter­
Dienstrechtsgesetz und das Arbeitsmarktfärde­
rungsgesetz geändert werden sowie eine 
Regelung über die Wiedereinstellungsbeihilfe 
geschaffen wird CKarenzurlaubserweiterungs-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGB!. 
Nr. 65111989, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGB!. Nr. 299/1990, wird wie folgt geän­
dert: 

,,1. § 2 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 

§ 2. (1) Dem männlichen Arbeitnehmer ist auf 
sein Verlangen ein Urlaub gegen Entfall des 
Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres seines Kindes zu gewähren, 

" 

,,2. § 2 Abs. 2 lautet: 

§ 2. (2~ Anspruch auf Karenzurlaub unter den im 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen haben auch 
männliche Arbeitnehmer, die 

1. allein oder mit ihrer Ehegattin ein Kind, 
welches das zweite Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivväter); 

2. ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, in der Absicht, es an 
Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche 
Pflege genommen haben (Pflegeväter)." 

3. Nach § 2 Abs.2 wird folgender Abs. 3 
angefügt: 

,,(3) Der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater kann 
neben seinem karenzierten Arbeitsverhältnis eine 
geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 
lit. abis c des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes, BGB!. Nr. 1-89/1955 (ASVG), ausüben. Eine 
Verletzung der Arbeitspflicht bei dieser geringfügi­
gen Beschäftigung hat keine Auswirkungen auf das 
karenzierte Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsleistung 
im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung ist 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor jedem 
Arbeitseinsatz zu vereinbaren." 

4. § 3 Abs. 4 Satz 2 lautet: 

. "In den Fällen des § 2 Abs. 2 Z 1 und 2 kann die 
Frist unterschritten werden, wenn der Zeitraum 
zwischen Adoption oder Übernahme in unentgeltli­
che Pflege und dem Ablauf des zweiten Lebensjah­
res des Kindes weniger als drei Monate beträgt und 
der Karenzurlaub für den gesamten Zeitraum in 
Anspruch genommen wird." 

s. Im § 4 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

"Die Bestätigung ist vom männlichen Arbeitneh­
mer mitzuunterfertigen." 

6. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter 
durch ein unvorhersehbares und unabwendbares 
Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze 
Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem 

. Arbeitnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater im 
Sinne des § 2 Abs. 2) auf sein Verlangen für die 
Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, 
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jedenfalls ein Karenzurlaub zu gewähren, wenn er 
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und 
das Kind überwiegend selbst betreut." 

7. § 5 Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Der Anspruch auf Karenzilrtaub steht auch 
dann zu, wenn der Arbeitnehmer bereits Karenzur­
laub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäfti­
gung angetreten oder beeridet oder für einen 
späteren Zeitpunkt Karenzurlaub oder Teilzeitbe­
schäftigung angemeldet hat. 

(4) Der männliche Arbeitnehmer hat Beginn und 
voraussichtliche Dauer des Karenzurlaubes seinem 
Arbeitgeber unverzüglich bekanntzugeben und die 
anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. 

(5) Die §§ 6 und 7 sind anzuwenden." 

8. § 6 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der männliche Arbeitnehmer, der einen 
Karenzurlaub in Anspruch nimmt, darf weder 
gekündigt noch entlassen werden, sofern Abs. 4 
nicht anderes bestimmt. Der Kündigungs- .und 
Entlassungsschutz beginnt mit der Bekanntgabe 
eines Karenzurlaubes (§§ 4, 5 Abs. 3, 9), jedoch 
nicht vor Geburt des Kindes. Der Kündigungs- und 
Entlassungsschutz endet vier Wochen 

1. nach dem Ende eines Karenzurlaubes, 
2. nach dem Ende einer Teilzeitbeschäftigung 

wegen Geburt eines Kindes, 
3. nach Ablauf des letzten Karenzurlaubes, wenn 

der Karenzurlaub während des ersten Lebens­
jahres des Kindes geteilt wird, spätestens 
jedoch vier Wochen nach Ablauf des ersten 
Lebensjahres des Kindes, 

4. nach dem Ende eines Karenzurlaubes oder 
einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung, der 
oder die infolge der Verhinderung einer in 
Karenzurlaub oder einer Teilzeitbeschäfti­
gung befindlichen Mutter in Anspruch genom­
men wird." 

9. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die §§ 10 Abs.3 bis 7, 12 Abs. 1 und 13 
MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG 
sind anzuwenden." 

10. An die Stelle des § 8 treten folgende §§ 8 bis 
11 : 

" Teilzeitbeschäftigung 

§ 8. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre 
Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer 
zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen 
beizuziehen. 

(2) Der männliche Arbeitnehmer kann im zweiten' 
Lebensjahr des Kindes die Herabsetzung der 
Arbeitszeit um mindestens zwei Fünftel der 

gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge­
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit unter den 
Voraussetzungen der Abs. 1, 6 und 7 in Anspruch 
nehmen, wenn im zweiten Lebensjahr des Kindes 
kein Karenzurlaub in Anspruch' genommen wird 
und 

1. ein Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz, 
dem MSchG oder gleichartigen österreichi­
schen Rechtsvorschriften bis zum Ablauf des 
ersten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
genommen wird oder 

2. die Mutter wegen selbständiger Erwerbstätig­
keit im ersten Lebensjahr des Kindes keinen 
Anspruch auf Karenzurlaub gehabt hat, 
jedoch infolge Erwerbstätigkeit im zweiten 
Lebensjahr des Kindes an seiner Betreuung 
verhindert ist. 

(3) Nehmen die Eltern im zweiten Lebensjahr des 
Kindes Teilzeitbeschäftigung nicht gleichzeitig in 
Anspruch, kann der Arbeitnehmer auch für .das 
dritte Lebensjahr des Kindes eine Teilzeitbeschäfti­
gung in Anspruch nehmen, sofern nicht die Mutter 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt. 

(4) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen den 
Eltern nur einmal geteilt werden und beginnt mit 
dem auf den Ablauf des ersten Lebensjahres "des 
Kindes oder dem Ablauf der Teilzeitbeschäftigung 
der Mutter folgenden Tag. Sie muß mindestens drei 
Monate dauern. 

(5) Erfolgt die Annahme an Kindes Statt oder die 
Übernahme in unentgeltliche Pflege (§ 2 Abs. 2) im 
zweiten oder im dritten Lebensjahr des Kindes, 
kann der Arbeitnehmer 

1. eine Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes in Anspr~ch 
nehmen, wenn von ihm oder der Mutter kein 
Karenzurlaub in Anspruch genommen wird, 
oder 

2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des 
Kindes eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen, wenn im zweiten Lebensjahr des 

/ Kindes von ihm oder der Mutter weder 
Karenzurlaub noch von bei den gleichzeitig 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen 
wird. 

(6) Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber die 
Absicht, Teilzeitbeschäftigung' in Anspruch zu 
nehmen und deren Dauer, Ausmaß und Lage 

1. spätestens vier Wochen nach der Geburt, 
2. bei Annahme an Kindes Statt oderÜbernahme 

in unentgeltliche Pflege (§ 2 Abs. 2) unverzüg­
lich 

bekanntzugeben und dem Arbeitgeber nachzuwei­
sen, daß die Mutter keinen Karenzurlaub in 
Anspruch nimmt. 

Lehnt der Arbeitgeber die begehrte Teilzeitbe­
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der 
Meldung ab, so hat der Arbeitnehmer, auch wenn 
seine Klage nach Abs. 7 abgewiesen wird, bis zum 
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Ende der Schutzfrist der Mutter (gemäß § 5 Abs. 1 
MSchG oder gleichartigen österreichischen Rechts­
vorschriften), im Fall der Z2 binnen weiteren zwei 
Wochen, bekanntzugeben, ob er anstelle der 
Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub während 
des zweiten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen will. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann der 
Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Einwilligung in 
eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich deren 
Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das 
Gericht hat die Klage insoweit abzuweisen, als der 
Arbeitgeber aus sachlichen Gründen die Einwilli­
gung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verwei­
gert hat. In solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner 
Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, 
ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine 
Berufung -nicht zulässig und sind - unabhängig 
vom Wert des Streitgegenstandes - Beschlüsse des 
Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen des 
§ 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer 
Klagsänderung anfechtbar. 

(8) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem 
Arbeitnehmer auf dessen Verlangen eine Bestäti­
gung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäfti­
gung oder die Nichtinanspruchnahme der Teilzeit­
beschäftigung auszustellen. Diese Bestätigung ist 
vom männlichen Arbeitnehmer mitzuunterfertigen. 
Derartige Bestätigungen sind von Stempelgebühren 
und Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung, gebühren dem Arbeitnehmer 
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im 
Kalenderjahr. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassu,ngsschutz 
beginnt mit der Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in 
Anspruch nehmen zu wollen, jedoch nicht vor 
Geburt des Kindes und endet vier Wochen nach 
Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. § 6 Abs. 3 
dieses Bundesgesetzes und die §§ 10 Abs. 3 bis 7,12 
Abs.l und 13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 
Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Die Bestimmun­
gen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz 
gelten auch während eines Rechtsstreites nach 
Abs.7, wenn der Arbeitnehmer die Klage bei 
Gericht binnen vier Monaten nach der Geburt des 
Kindes eingebracht hat. 

Spätere Geltendmachung des Karenzurlaubes 

§ 9. (1) Hat der Arbeitgeber der Mutter, Adoptiv­
oder Pflegemutter eine Teilzeitbeschäftigung abge­
lehnt und nimmt die Mutter keinen Karenzurlaub 
für das zweite Lebensjahr des Kindes in Anspruch, 
kann-der Arbeitnehmer längstens bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes Karenzurlaub in 
Anspruch nehmen. 

(2) Der Arbeitnehmer hat Beginn und Dauer des 
Karenzurlaubes unverzüglich nach Ablehnung der 
Teilzeitbeschäftigung durch den Arbeitgeber der 
Mutter bekanntzugeben und die anspruchsbegrün­
denden Umstände nachzuweisen. 

Sonderbestimmungen für Bedienstete des 
öffentlichen Dienstes 

§ 10. (1) Für Bedienstete, die in einem 
1. Dienstverhältnis zum Bund, 
2. in § 1 Abs. 1 Z 4 angeführten Dienstverhältnis, 
3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des Ver­

tragsbedienstetengesetzes 1948, BGBL Nr. 86, 
stehen, gelten die Abweichungen d~r Abs. 2 bis 7. 

(2) § 2 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) § 3 Abs. 5 ist nicht anzuwenden. Wird der 
gemeinsame Haushalt des Vaters mit dem Kind 
aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des 
Kindes durch den Vater beendet, so endet der 
Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz. Der 
Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt 'bis zum Ende 
des ursprünglich nach diesem Bundesgesetz ge­
währten Karenzurlaubes als gegen Entfall -der 
Bezüge im Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften 
beurlaubt. Wenn es der Dienstgeber jedoch begehrt, 
hat der Bedienstete vorzeitig den Dienst anzutreten. 

(4) Soweit § 5, § 6 Abs. 1, § 8 und § 9 an die 
Ausübung einer Teilzeitbeschäftigung anknüpfen, 
ist darunter 

_ 1. bei Bundesbeamten, für die § 50 b BDG 1979, 
BGBL Nr. 333, gilt, statt des Wortes "Teilzeit­
beschäftigung" die Herabsetzung der W 0-

chendienstzeit auf die Hälfte gemäß § 50 b 
Abs. 1 und 3 bis 5 BDG 1979, 

2. bei Landeslehrern, für die § 44 b LDG 1984, 
BGBI. Nr. 302, gilt, statt des Wortes "Teilzeit­
beschäftigung" die Herabsetzung der W 0-

chendienstzeit auf die Hälfte gemäß § 44 b 
Abs: 1 und 3 bis 5 LDG 1984, 

3. bei land- Und forstwirtschaftlichen Landesleh­
rern, für die § 46 LLDG 1985, BGBL Nr. 296, 
gilt, statt des Wortes "Teilzeitbeschäftigung" 
die Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 
die Hälfte gemäß § 46 Abs. 1 und 3 bis 5 
LLDG 1985 

zu verstehen. 

(5) § 6 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle des Zitates ,,§ 3 Abs. 5" das Zitat,,§ 10 Abs. 3 
zweiter Satz" tritt. 

-(6) Statt § 6 Abs. 4 sind die §§ 20 bis 23 MSchG 
anzuwenden. 

(7) § 8 ist 
1. auf -- Buridesbeamte, - Landeslehrer (§ 1 

LDG 1984) und land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer . (§ 1 LLDG 1985) nicht anzu­
wenden, 

2. auf die übrigen von Abs. 1 erfaßten Bedienste­
ten mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

3 
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a) eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht 
zulässig ist, wenn der Bedienstete infolge 
der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen 
dienstlichen Gründen weder im Rahmen 
seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen seiner dienstrechtlichen 
Stellung zumindest entsprechenden Ar­
beitsplatz verwendet werden könnte, und 

b) im Abs. 10 an die Stelle der Verweisungen 
auf § 10 Abs.3 bis 7, 12 Abs. 1 und 13 
MSchG die entsprechenden Verweisungen 
auf die §§ 20 bis 22 MSchG treten. 

§ 11. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

Artikel 11 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBI. Nr.221; 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 65111989, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
im zweiten Lebensjahr des Kindes oder bei 
Teilzeitbeschäftigung im zweiten und dritten 
Lebensjahr des Kindes kann das Gericht die 
Zustimmung zur Kündigung, wenn die Klage auf 
Zustimmung zur Kündigung nach Ablauf des ersten 
Lebensjahres des Kindes gestellt wurde, auch dann 
erteilen, wenn der Dienstgeber den Nachweis 
erbringt, daß die Kündigung durch Umstände, die 
in der Person der Dienstnehmerin gelegen sind und 
die betrieblichen Interessen nachteilig berühren 
oder durch betriebliche Erfordernisse, die einer 
Weiterbeschäftigung der Dienstnehmerin entgegen­
stehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des 
Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar 
ist. Nimmt bei Verhinderung des im Karenzurlaub 
oder Teilzeitbeschäftigung befindlichen Vaters die 
Dienstnehmerin Karenzurlaub oder vereinbarte 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, endet der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz vier Wochen 
nach Ende dieses Karenzurlaubes oder dieser 
Teilzeitbeschäftigung. " 

Die bisherigen Abs. 4 bis 6 erhalten die 
Bezeichnung Abs. 5 bis 7. 

2. § 13 lautet: 

,,§ 13. Im Verfahren nach § 10 Abs. 3 und 4 ist die 
Dienstnehmerin Partei." 

3. § 15 Abs. 1 lautet: 

,,§ 15. (1) Dienstnehmerinnen ist auf ihr Verlan­
gen im Anschluß an die Frist des § 5 Abs. 1 und 2 ein 
Urlaub gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Karenzur­
laub) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 
Kindes zu gewähren. Das gleiche gilt, wenn 
anschließend an die Frist nach § 5 Abs. 1 und 2 ein 
Gebührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienst­
nehmerin durch Krankheit oder Unglücksfall an der 
Dienstleistung verhindert war." 

4. Nach § 15 Abs.1 wird folgender Abs. 1a 
eingefügt: 

,,(la) Die Dienstnehmerin kann neben ihrem 
karenzierten Dienstverhältnis eine geringfügige 
Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 lit. abis c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BG BI. 
Nr. 189/1955 (ASVG), ausüben. Eine Verletzung 
der Arbeitspflicht bei dieser geringfügigen Beschäf­
tigung hat keine Auswirkungen auf das karenzierte 
Dienstverhältnis. Der Zeitpunkt der Arbeitsleistung 
im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung ist 
zwischen Dienstnehmerin' und Dienstgeber vor 
jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren." 

5. § 15 Abs. 6 Z 1 lautet: 
,,1. allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, 

welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivmütter);" 

6. § 15 Abs. 6 letzter Satz lautet: 

"Anstelle des in § 15 Abs. 1 Satz 1 festgelegten 
Zeitpunktes ist Adoptivmüttern der Karenzurlaub 
ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt, 
Pflegemüttern ab dem Tag ddr Übernahme in Pflege 
bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 
zu gewähren." 

7. Im § 15 a Abs. 1 Z 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Diese Bestätigung ist von der Dienstnehmerin 
mitzuunterfertigen. " 

8. § 15 a Abs. 1 Z 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
durch die Mutter im zweiten Lebensjahr des Kindes 
verlängert sich der Kündigungs- und Entlassungs-. 
schutz bis vier Wochen nach Ende dieses Karenzur­
laubes." 

·9. § 15 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im übrigen sind die §§ 11 und 15 Abs. 2, 3 
und 6 anzuwenden." 

10. § 15 b Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater, der 
das Kind überwiegend selbst betreut, durch ein 
unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis für 
eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhin­
dert, das Kind selbst zu betreuen, so ist der 
Dienstnehmerin auf ihr Verlangen für die Dauer der 
Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes ein Karenzurlaub 
zu gewähren." 

11. § 15 b'Abs. 3 bis 6 lautet: 

,,(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und 
voraussichtliche Dauer des Karenzurlaubes unver­
züglich bekanntzugeben und die anspruchsbegrün­
denden Umstände nachzuweisen. 
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(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht auch 
dann zu, wenn die Dienstnehmerin bereits Karenz­
urlaub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäf­
tigung angetreten oder beendet oder für einen 
späteren Zeitpunkt Karenzurlaub oder Teilzeitbe­
schäftigung angemeldet hat. 

(5) Hat die Dienstnehmerin auf Karenzurlaub 
zugunsten des Vaters verzichtet oder keine 
Teilzeitbeschäftigung vereinbart, so beginnt der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz gern. den §§ 10 
und 12 bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
oder einer vereinbarten Teilzeitb'eschäftigung we­
gen Verhinderung des Vaters mit der Meldung und 
endet vier Wochen nach Beendigung des Karenzur­
laubes oder der Teilzeitbeschäftigung. 

(6) Im übrigen sind die §§ 11 und 15 Abs. 2, 3 und 
6 anzuwenden." 

12. Nach § 15 b werden die §§ 15 c und 15 d samt 
Überschrift eingefügt: 

"Teilzeitbeschäftigung 

§o15 c. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre 
Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin 
zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen der Dienstnehmetin den Verhandlungen 
beizuziehen. 

(2) Die Dienstnehmerin kann im zweiten 
Lebensjahr des Kindes die Herabsetzung der 
Arbeitszeit um mindestens zwei Fünftel der 
gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge­
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit unter den 
Voraussetzungen der Abs. 1, 6 und 7 in Anspruch 
nehmen, wenn ein Karenzurlaub nach diesem 
Bundesgesetz, dem EKUG oder gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschriften bis zum Ablauf 
des ersten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
genommen wurde und im zweiten Lebensjahr des 
Kindes kein Karenzurlaub in Anspruch genommen 
wird. 

(3) Nehmen die Eltern im zweiten Lebensjahr des 
Kindes Teilzeitbeschäftigung nicht gleichzeitig in 
Anspruch, kann die Dienstnehmerin auch für das 
dritte Lebensjahr des Kindes eine Teilzeitbeschäfti­
gung in Anspruch nehmen, sofern nicht der Vater 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt. 

(4) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal 
zwischen den Eltern geteilt werden und beginnt mit 
dem auf den Ablauf des ersten Lebensjahres des 
Kindes oder den Ablauf der Teilzeitbeschäftigung 
des Vaters folgenden Tag. Sie muß mindestens drei 
Monate dauern. 

(5) Erfolgt die Annahme an Kindes Statt oder die 
Übernahme in unentgeltliche Pflege (§ 15 Abs. 6) im 
zweiten oder im dritten Lebensjahr des Kindes, 
kann die Dienstnehrnerin 

1. eine Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 

nehmen, wenn VOn ihr oder dem Vater kein 
Karenzurlaub in Anspruch genommen wird, 
oder 

2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des 
Kindes eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen, wenn im zweiten Lebensjahr des 
Kindes von ihr oder dem Vater weder 
Karenzurlaub noch von beiden gleichzeitig 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen 
wird. 

(6) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstgeber 
die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu 
nehmen und deren Dauer, Ausmaß und Lage 

1. bei ausschließlicher Inanspruchnahme durch 
die Dienstnehmerin spätestens bis zum Ende 
der Frist nach § 5 Abs. 1, 

2. bei Teilung der Teilzeitbeschäftigung mit dem 
Vater und bei gleichzeitiger Inanspruchnahme 
der Teilzeitbeschäftigung beider Elternteile 
spätestens vier Wochen nach der Entbindung, 

3. bei Annahme an' Kindes Statt oder Übernahme 
in unentgeltliche Pflege (§ 15 Abs. 6) unver­
züglich 

bekanntzugeben und dem Dienstgeber nachzuwei­
sen, daß der Vater keinen Karenzurlaub in 
Anspruch nimmt. 

Lehnt der Dienstgebe; die begehrte Teilzeitbe­
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der 
Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin, auch wenn 
ihre Klage nach Abs. 7 abgewiesen wird, bis zum 
Ende der Schutzfrist in den Fällen der Z 1 und 3" 
binnen weiteren zwei Wochen bekanntzugeben, ob 
sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung einen Karenz­
urlaub, während des zweiten Lebensjahres des 
Kindes in Anspruch nehmen will. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann die 
Dienstnehmerin den Dienstgeber auf Einwilligung 
in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich deren 
Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das 
Gericht hat die Klage insoweit abzuweisen, als der 
Dienstgeber aus sachlichen Gründen die Einwilli­
gung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verwei­
gert hat. In solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner 
Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, 
ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine 
Berufung nicht zulässig und sind - unabhängig 
vom Wert des Streitgegenstandes - Beschlüsse des 
Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen des 
§ 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer 
Klagsänderung anfechtbar. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner 
Dienstnehmerin auf deren Verlangen eine Bestäti­
gung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäfti­
gung oder die Nichtinanspruchnahme der Teilzeit­
beschäftigung auszustellen. Die Dienstnehmerin hat 
diese Bestätigung mitzuunterfertigen. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung, gebühren der Dienstnehme­
rin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im 
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Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der 
V oll zeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden 
Ausmaß im Kalenderjahr. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
gemäß den §§ 10 und 12 endet vier Wochen nach 
Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt 
während eines Rechtsstreites gemäß Abs. 7, wenn 
die Dienstnehmerin die Klage bei Gericht binnen 
vier Monaten nach der Geburt des Kindes 
eingebracht hat. 

Spätere Geltendmachung des Karenzurlaubes 

§ 15 d. (1) Hat der Dienstgeber des Vaters eine 
Teilzeitbeschäftigung abgelehnt und nimmt der 
Vater während des zweiten Lebensjahres des Kindes 
keinen Karenzurlaub für diese Zeit in Anspruch, so 
kann die Dienstnehmerin für diese Zeit, längstens 
bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 
Karenzurlaub in Anspruch nehmen. 

(2) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer 
des Karenzurlaubes unverzüglich nach der Ableh­
nung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstge­
ber des Vaters bekanntzugeben und die anspruchs­
begründenden Umstände nachzuweisen." 

13. § 20 Abs. 1 lautet: 

,,(1) § 10 Abs. 3 bis 7 ist nicht anzuwenden." 

14. § 23 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) § 15 Abs. 1 a und Abs. 2 dritter Satz ist nicht 
anzuwenden. " 

15. Dem § 23 werden folgende Abs.3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Soweit die §§ 15 b bis 15 d an die Ausübung 
einer Teilzeitbeschäftigung anknüpfen, ist darunter 
. 1. bei Bundesbeamten, für die § 50 b BDG 1979, 

BGBl. Nr. 333, gilt, statt des Wortes "Teilzeit­
beschäftigung" die Herabsetzung der W 0-

chendienstzeit auf die Hälfte gemäß § 50 b 
Abs. 1 und 3 bis 5 BDG 1979, 

2. bei Landeslehrern, für die § 44 b LDG 1984, 
BGBI. Nr. 302, gilt, statt des Wortes "Teilzeit­
beschäftigung" die Herabsetzung der Wo­
chendienstzeit auf die Hälfte gemäß § 44 b 
Abs·. 1 und 3 bis 5 LDG 1984, 

3. betland- und forstwirtschaftlichen Landesleh­
rern, für die § 46 LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, 
gilt, statt des Wortes "Teilzeitbeschäftigung" 
die Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 
die Hälfte gemäß § 46 Abs. 1 und 3 bis 5 
LLDG 1985 

zu verstehen. 

(4)§ 15 eist 
1. auf Bundesbeamte, Landeslehrer (§ 1 

LDG 1984) und land- und forstwirtschaftliehe 
Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) nicht anzu­
wenden, 

2. auf die übrigen vom § 18 erfaßten Bedienste­
ten mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

a) eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht 
zulässig ist, wenn die Bedienstete infolge 
der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen 
dienstlichen Gründen weder im Rahmen 
ihres bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen ihrer dienstrechtlichen 
Stellung zumindest entsprechenden Ar­
beitsplatz verwendet werden könnte; und 

b) im Abs. 10 die Verweisung auf die §§ 10 
und 12 mit den Änderungen anzuwenden 
ist, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben." 

16. § 35 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Zeugnisse gemäß § 3 Abs. 3, Bestätigungen 
gemäß § 15 Abs. 5,15 a Abs. 1 Z 3, 15 c Abs. 8 sowie 
Amtshandlungen gemäß § 3 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 
letzter Satz sind von den Stempelgebühren und 
Bundesverwaltungsabgaben befreit." 

Artikel III 

Die im Landarbeitsgesetz 1984, BGBI. Nr. 287, 
für die Rege'lung des Arbeitsrechtes in der Land­
und Forstwirtschaft gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG 
aufgestellten Grundsätze sowie sonstige Bestim­
mungen, die unmittelbar anwendbares Bundesrecht 
darstellen, in der" Fassung des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Nr.104/1985, der 
Kundmachung des Bundeskanzlers vom 12. N 0-

vember 1986, BGBl. Nr. 612, der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 577/1987, BGBI. Nr. 65111989, BGBI. 
Nr. 289/1990 und BGBI. Nr. 299/1990 werden wie 
folgt geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 26 a lautet: 

,,§ 26 a. (1) Dem männlichen Dienstnehmer ist 
auf sein Verlangen ein Urlaub gegen Entfall des 
Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres seines Kindes zu gewähren, 
wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt 
lebt, das Kind uberwiegend selbst betreut und 

1. die Mutter einen Anspruch auf Karenzurlaub 
aus Anlaß der Mutterschaft nach österreichi­
schen Rechtsvorschriften"hat oder 

2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenzurlaub 
hat, jedoch infolge Erwerbstätigkeit an der 
Betreuung des Kindes verhindert ist. 

Der Karenzurlaub darf nicht unterbrochen 
werden. Karenzurlaub nach Z 1 gebührt nur für 
jenen Zeitraum, für den die Mutter keinen 
Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

(2) Anspruch auf Karenzurlaub unter den in 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen haben auch 
männliche Dienstnehmer, die 

1. allein oder mit ihrer Ehegattin ein Kind, 
welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivväter); 

2. ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, in der Absicht, es an 

1410 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 26

www.parlament.gv.at



1410 der Beilagen 11 

Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche 
Pflege genommen haben (Pflegeväter). 

(3) Der männliche Dienstnehmer kann neben 
seinem karenzierten Dienstverhältnis eine geringfü­
gige Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 lit. abis c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBI. Nr.189/1955 (ASVG), ausüben. Eine 
Verletzung der Arbeitspflicht bei dieser geringfügi­
gen Beschäftigung hat keine Auswirkungen auf das 
karenzierte Dienstverhältnis. Die Arbeitsleistung im 
Rahmen . der geringfügigen Beschäftig\.!ng. ist 
zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber vor jedem 
Arbeitseinsatz zu vereinbaren." 

2. (Grundsatzbestimmung) § 26 d lautet: 

,,§ 26 d. (1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder 
Pflegemutter durch ein unvorhersehbares und 
unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß 
verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind 
selbst zu betreuen, so ist dem Dienstnehmer (Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 26 a) auf 
sein Verlangen für die Dauer der Verhinderung, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten 
Lebensjahres des Kindes, jedenfalls ein Karenzur­
laub zu gewähren, wenn er mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt lebt und das Kind überwie­
gend selbst betreut. 

(2) Der männliche Dienstnehmer hat Beginn und 
voraussichtliche Dauer des Karenzurlaubes seinem 
Dienstgeber unverzüglich bekanntzugeben und die 
anspruchsbegründenden Umständen nachzuweisen. 

(3) Dieser Anspruch steht auch dann zu, wenn der 
Dienstnehmer bereits Karenzurlaub verbraucht 
oder eine Teilzeitbeschäftigung angetreten oder 
beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz­
urlaub oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. 
§ 26 e ist anzuwenden." 

2 a. (Grundsatzbestimmung) § 26 e Abs. 1 4. Satz 
lautet: 

"Bei Teilzeitbeschäftigung wegen Geburt eines 
Kindes oder bei Verhinderung der Mutter endet der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz vier Wochen 
nach Ende der Teilzeitbeschäftigung." 

3. (Grundsatzbestimmung) § 26 e Abs.2 lautet: 

,,(2) Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes 
durch den männlichen Dienstnehmer. im zweiten 
Lebensjahr des Kindes oder bei Teilzeitbeschäfti­
gung im zweiten oder dritten Lebensjahr des Kindes 
kann eine Kündigung bis vier Wochen nach Ende 
des Karenzurlaubes nur nach vorheriger Zustim­
mung des Gerichtes ausgesprochen werden, wenn 
die Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach 
dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes 
gestellt wurde und der Dienstgeber den Nachweis 
erbringt, daß die Kündigung durch Umstände, die 
in der Person des Dienstnehmers gelegen sind und 

die betrieblichen Interessen nachteilig berühren 
oder durch betriebliche Erfordernisse, die einer 
Weiterbeschäftigung des Dienstnehmers entgegen­
stehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des 
Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar 
ist. Der Dienstnehmer kann im zweiten Lebensjahr 
des Kindes bis vier Wochen nach Ende des 
Karenzurlaubes nur aus den im § 34 ausdrücklich 
angeführten Gründen entlassen werden." 

4. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 26 e erhalten 
die Bezeichnung Abs. 3 und 4. 

5. § 26 f erhält die BezeichnungAbs. 1. Im § 26 f 
wird als Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer 
T eilzeitbeschäftigtmg, so gebühren sonstige, insbe­
sondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 
EStG in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäfti­
gung entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr." 

6. (Grundsatzbestimmungen) Nach § 26 f werden 
folgende §§ 26 g und 26 i samt Überschriften 
eingefügt: 

"T eilzeitbeschäftigung 

§ 26 g. (1) Die Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, 
ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für den Dienstnehmer 
zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlungen 
beizuziehen. 

(2) Der männliche Dienstnehmer kann im 
zweiten Lebensjahr des Kindes eine Verkürzung der 

. Arbeitszeit unter den Voraussetzungen der Abs. 1, 5 
und 6 in Anspruch nehmen, wenn im zweiten 
Lebensjahr des Kindes kein Karenzurlaub in 
Anspruch genommen wird und 

1. von einem Elternteil bis zum Ablauf des ersten 
Lebensjahres des Kindes ein Karenzurlaub in 
Anspruch genommen wurde oder 

2. die Mutter wegen selbständiger Erwerbstätig­
keit im ersten Lebensjahr des Kindes keinen 
Anspruch auf Karenzurlaub hat, jedoch 
infolge Erwerbstätigkeit im zweiten Lebens-

. jahrdes Kindes an seiner Betreuung verhindert 
ist .. 

(3) Haben die Eltern während des zweiten 
Lebensjahres des Kindes eine Teilzeitbeschäftigung 
nicht gleichzeitig in Anspruch genommen, so kann 
der Vater eine Teilzeitbeschäftigung auch für das 
dritte Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen. 

(4) Bei Annahme an Kindes Statt oder Über­
nahme in unentgeltliche Pflege können für die 
Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung die 
Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 oder 2 e~tfallen. 

(5) Der Dienstnehmer hat die Inanspruchnahme, 
Dauer, Lage und das Ausmaß der Teilzeitbeschäfti­
gung seinem Dienstgeber bekanntzugeben. 
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(6) Kommt keine Einigung zustande, so kann der 
Dienstnehmer den Dienstgeber auf Einwilligung 
einer Teilzeitbeschäftigung einschließlich Beginn, 
Dauer, Lage und Ausmaß klagen. 

(7) Der Dienstgeber ist verpflichtet, semem 
Dienstnehmer auf dessen Verlangen eine Bestäti­
gung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäfti­
gung oder die Nichtinanspruchnahme der Teilzeit­
beschäftigung auszustellen. Diese Bestätigung ist 
vom Dienstnehmer mitzuunterfertigen. 

(8) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
beginnt mit der Bekanntgabe der Verkürzung der 
Arbeitszeit (Abs. 5), jedoch nicht vor der Geburt des 
Kindes, und endet vier Wochen nach Beendigung 
der Teilzeitbeschäftigung. Die Bestimmungen über 
den Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten 
'auch während eines Rechtsstreites gemäß Abs.6, 
wenn der Dienstnehmer die Klage bei Gericht 
binnen vier Monaten nach der Geburt des Kindes 
eingebracht hat. 

(9) §§ 26 e Abs. 2 bis 4 und 26 f sind anzuwen­
den." 

7. (Grundsatzbestimmung) § 26 h lautet: 

,,§ 26 h. (1) Hat der Dienstgeber der Mutter eine 
Teilzeitbeschäftigung abgelehnt und nimmt die 
Mutter keinen Karenzurlaub für das zweite 
Lebensjahr des Kindes in Anspruch, so kann der 
Dienstnehmer für diese Zeit Karenzurlaub bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes in 
Anspruch nehmen. 

(2) Der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer des 
Karenzurlaubes unverzüglich nach der Ablehnung 
der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber 
der Mutter bekanntzugeben und die anspruchsbe­
gründenden Umstände nachzuweisen." 

8. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 26 i 
lautet: 

,,§ 26 i. Das Gericht hat die Klage gemäß § 26 g 
Abs. 6 insoweit abzuweisen, als der Dienstgeber aus 
sachlichen Gründen dieEinwilligung in die begehrte 
TeilzeitbeschäftiguI).g verweigert hat. In solchen 
Rechtsstreitigkeiten steht keiner Partei ein Kosten­
ersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil 
des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht 
zulässig und sind - unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes - Beschlüsse .des Gerichtes 
erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO 
sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung 
anfechtbar." 

9. (Grundsatzbestimmung) § 31 Abs. 5 Z 2 lautet: 
,,2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Mo­

nate nach der Geburt, nach der Annahme eines 
Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch 
nid~t vollendet hat, an Kindes Statt (§ 105 
Abs. 5 Z 1) oder nach Übernahme eines 
solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 105 
Abs.5 Z 2), bei Inanspruchnahme eines 

Karenzurlaubes (§ 105 Abs. 1) spätestens sechs 
Wochen nach dessen Beendigung oder wäh­
rend der Inanspruchnahme einer Teilzeitbe­
schäftigung (§ 105 a) 

das Dienstverhältnis auflösen." , 

10. (Grundsatzbestirrfmung) § 31 Abs.6 1. Satz 
lautet: 

,,(6) Abs.5 Z 2 gilt auch für männliche 
Dienstnehmer (Väter, Adoptiv- oder Pflegeväter), 
wenn sie Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung' 
(§ 26 g) in Anspruch nehmen." 

11. (Grundsatzbestimmung) § 31 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Für die Berechnung der Abfertigung bei 
T eilzeiibeschäftigung und geringfügiger Beschäfti­
gung gilt folgendes: 

1. Für die Berechnung der Höhe der Abfertigung 
gemäß Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 bleiben Zeiten 
gemäß § 26 a Abs. 3 und § 105 Abs. 1 letzter 
Satz außer Betracht. 

2. Bei Kündigung. durch den Dienstgeber, 
unverschuldeter Entlassung, begründetem vor­
zeitigen Austritt oder einvernehmlicher Auflö­
sung ist bei Ermittlung des Entgelts (Abs. 1) 
die volle Arbeitszeit zugrunde zu legen. 

3. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer 
während einer Teilzeitbeschäftigung nach den 
§§ 26 g und 105 a ist für die Berechnung des 
für die Höhe der Abfertigung maßgeblichen 
Monatsentgelts von der in den letzten fünf 
Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außer­
achtlassung der Zeiten eines Karenzurlaubes 
auszugehen. " 

12. Der bisherige Abs. 7 erhält die Bezeichnung 
Abs.8. 

13. (Grundsatzbestimmung) § 69 Abs. 5 2. Satz 
lautet: . 

"Diese Frist verlängert sich bei Inanspruchnahme 
eines Karenzurlaubes gemäß den §§ 26 a, 26 d und 
105 um jenen Zeitraum, der den Karenzurlaub um 
zehn Monate übersteigt." 

14. (Grundsatzbestimmung) § 74 Abs.2 lautet: 

,,(2) Bei Kündigung seitens des Dienstgebers, 
begründetem vorzeitigen Austritt, Entlassung ohne 
Verschulden des Dienstnehmers und einvernehmli­
cher Auflösung des Dienstverhältnisses während 
einer Teilzeitbeschäftigung gemäß den §§ 26 g oder 
105 a ist der Berechnung der Entschädigung jene 
Arbeitszeit zugrunde zu legen, die in dem 
Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Dienstnehmer' 
überwiegend zu leisten war." 

15. § 74 Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3. 

16. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dienstnehmerinnen ist auf ihr Verlangen im 
Anschluß an die Frist nach § 99 Abs. 1 und 2 oder im 
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Anschluß an einen Karenzurlaub des Vaters, 
Adoptiv- oder Pflegevaters (§ 2 des Eltern-Karenz­
urlaubsgesetzes, BGBI. Nr. 65111989, oder gleich­
artige österreichische Rechtsvorschriften) ein Ur­
laub bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 
Kindes gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Karenzur­
laub) zu gewähren; das gleiche gilt, wenn 
anschließend an die Frist nach § 99 Abs. 1 und 2 ein 
Gebührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienst­
nehmerin durch Krankheit oder Unglücksfall an der 
Dienstleistung verhindert war. Der Karenzurlaub 
darf nicht unterbrochen werden. § 26 a Abs. 3 gilt 
sinngemäß." 

17. (Grundsatzbestimmung) An § 105 Abs. 4 wird 
folgender Satz angefügt: 

,,§ 26 e. Abs. 2 gilt sinngemäß." 

18. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs.5 Z 1 
lautet: 

,,1. allein .. oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, 
welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivmütter);" 

19. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs. 5 letzter 
Satz lautet: 

"Anstelle des in Abs. 1 erster Halbsatz festgeleg­
ten Zeitpunktes ist Adoptivmüttern der Karenzur­
laub ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt, 
Pflegemüttern ab dem Tag der Übernahme in Pflege 
bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 
zu gewähren." 

20. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater, der 
das Kind überwiegend selbst betreut, durch ein 
unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis für 
eine nicht blQß verhältnismäßig kurze Zeit verhin­
dert, das Kind selbst zu betreuen, so ist der 
Dienstnehmerin auf Verlangen für die Dauer der 
Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes Karenzurlaub zu 
gewähren. § 26 d Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß." 

21. (Grundsatzbestimmung) Dem § 105 wird 
Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Hat die DienstnehmerinaufKarenzurlalib 
zugunsten des Vaters zur Gänze verzichtet, so 
beginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei 
Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes wegen 
Verhinderung des Vaters mit der Meldung und 
endet vier Wochen nach Beendigung des Karenzur­
laubes." 

22. (Grundsatzbestimmung) Nach § 105 wird 
folgender § 105 a samt Überschrift eingefügt: 

" Teilzeitbeschäftigung 

§ 105 a. (1) Die Teilzeitbeschäftigung, ihr Be­
ginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind 

zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu 
vereinbaren. In Betrieben, in denen ein für die 
Dienstnehrrterin zuständiger Betriebsrat errichtet 
ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin der 
Verhandlung beizuziehen. 

(2) Die Dienstnehmerin kann im zweiten 
Lebensjahr des Kindes eine Verkürzung der 
Arbeitszeit unter den Voraussetzungen des Abs. 1 
und" des § 26 g Abs. 5 und 6 in Anspruch nehmen, 
wenn im ersten Lebensjahr des Kindes ein 
Karenzurlaub in Anspruch genommen wurde und 
im zweiten Lebensjahr des Kindes kein Karenzur­
laub in Anspruch genommen wird. 

(3) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbe­
schäftigung. Die Bestimmungen über den Kündi­
gungs- und Entlassungsschutz gelten auch während 
eines Rechtsstreites auf Teilzeitbeschäftigung, wenn 
die Dienstnehmerin die Klage bei Gericht binnen 
vier Monaten nach der Geburt des Kindes 
eingebracht hat. 

(4) §§ 26 g Abs.3 bis 7, 26 hund 26 i sind 
anzuwenden." 

23. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht)' 
Artikel II Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ebenso sind Dienstscheine gemäß § 7, 
Bestätigungen gemäß §§ 26 c Abs.2, 26 g Abs.7, 
105 Abs. 6, Zeugnisse nach § 97 Abs. 2, Lehrzeug­
nisse gemäß § 126 Abs. 3 und Lehrverträge gemäß 
§ 127 von den Stempel- und Rechtsgebühren und 
Bundesverwaltungsabgaben befreit.~' 

. Artikel IV 

Das Angestelltengesetz, BGBI. Nr.29211921, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 299/1990, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 23 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(la) Bei der Berechnung der Abfertigung ist eine 
geringfügige Beschäftigung nach § 2 Abs. 3 Eltern­
Karenzurlaubsgesetz, BGBI. Nr. 651/1989 
(EKUG), § 15 Abs. 1 a Mutterschutzgesetz 1989, 
BGBI. Nr. 221 (MSchG), oder gleichartigen öster­
reichischen Rechtsvorschriften nicht zu berücksich­
tigen." 

2. An § 23 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Wird das Dienstverhältnis während einer 
Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c MSchG oder § 8 
EKUG infolge Kündigung durch den Arbeitgeber, 
unverschuldete Entlassung, begründeten Austritt 
oder einvernehmlich beendet, so ist bei Ermittlung 
des Entgelts (Abs. 1) die frühere Normalarbeitszeit 
des Angestellten zugrunde zu legen." 
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3. § 23 a Abs. 3 2. und 3. Satz lautet: 

"Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes nach 
dem MSchG ist der Austritt spätestens drei Monate 
vor Ende des Karenzurlaubes zu erklären. Zeiten 
geringfügiger Beschäftigungen nach § 15 Abs. 1a 
MSchG bleiben für den Abfertigungsanspruch 
außer Betracht." 

4. § 23 a Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Abs. 3 gilt auch für männliche Angestellte, 
sofern sie einen Karenzurlaub nach dem EKUG 
oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrif­
ten in Anspruch nehmen und ihren vorzeitigen 
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis spätestens drei 
Monate vor Ende des Karenzurlaubes erklären." 

5. In § 23 a wird als Abs. 4a eingefügt: 

,,( 4a) Eine Abfertigung nach Abs. 3 und 4 gebührt 
auch dann, wenn das Dienstverhältnis während 
einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15 c MSchG 
oder § 8 EKUG durch Kündigung seitens des 
Dienstnehmers endet. Bei Berechnung des für die 
Höhe der Abfertigung maßgeblichen Monatsentgel­
tes ist vom Durchschnitt der in den letzten fünf 
Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtias­
sung der Zeiten eines Karenzurlaubes gemäß 
EKUG oder MSchG auszugehen." 

Artikel V 

Das Gutsangestelltengesetz, BGBI. 
Nr. 358/1923, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 299/1990, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Nach § 22 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Be'i der Berechnung der Abfertigung ist eine 
geringfügige Beschäftigung nach § 2 Abs. 3 Eltern­
Karenzurlaubsgesetz, BGBI. Nr. ,651/1989 
(EKUG), § 105 Abs. 1 letzter Satz des Landarbeits­
gesetzes 1984, BGBI. Nr. 287 (LAG), oder gleichar­
tigen österreichischen Rechtsvorschriften nicht zu 
berücksichtigen. " 

2. An § 22 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Wird das Dienstverhältnis während einer 
Teilzeitbeschäftigung nach § 8 EKUG oder § 105 a 
LAG infolge Kündigung durch den Arbeitgeber, 
unverschuldeter Entlassung, begründetem vorzeiti­
gen Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei 
Ermittlung des Entgelts (Abs. 1) die frühere 
Normalarbeitszeit des Dienstnehmers zugrunde zu 
legen." 

3. § 22 a Abs. 3 2. und' 3. Satz lautet: 

"Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (§ 105 
LAG) ist der Austritt spätestens drei Monate vor 
Ende des Karenzurlaubes zu erklären. Zeiten 

geringfügiger Beschäftigungen nach § 2 Abs. 3 
EKUG oder § 105 Abs. 1 letzter Satz LAG bleiben 
für den Abfertigungsanspruch außer Betracht." 

4. § 22 a Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Abs. 3 gilt auch für männliche Dienstnehmer, 
sofern sie einen Karenzurlaub im Sinne des EKUG 
oder gleichartiger österreichischer Rechtsvorschrif­
ten in Anspruch nehmen und ihren vorzeitigen 
Austritt aus dem Dienstverhältnis spätestens drei 
Monate vor Ende des Karenzurlaubes erklären." 

5. In § 22 a wird als Abs. 4a eingefügt: 

,,( 4a) Eine Abfertigung nach Abs. 3 und 4 gebührt 
auch dann, wenn das Dienstverhältnis während 
einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 105 a LAG 
oder § 8 EKUG durch Kündigung seitens des 
Dienstnehmers endet. Bei Berechnung des für die 
Höhe der Abfertigung maßgeblichen Entgelts ist 
vom Durchschnitt der in den letzten fünf Jahren 
geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtiassung der 
Zeiten eines Karenzurlaubes gemäß LAG oder 
EKUG auszugehen." 

Artikel VI 

Das Bundesgesetz betreffend die VereinheitÜ­
chung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer 
Pflegefreistellung, BGBI. Nr. 390/1976, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
N r. 81/1983, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 5 2. Satz lautet: 

"Diese Frist verlängert sich bei Inanspruchnahme 
eines Karenzurlaubes gemäß dem Eltern-Karenzur­
laubsgesetz, BGBI. Nr. 651/1989 (EKUG), oder 
gemäß _ dem Mutterschutzgesetz 1979, BGBI. 
Nr. 221 (MSchG), um jenen Zeitraum, um den der 
Karenzurlaub zehn Monate übersteigt." 

2. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Endet das Arbeitsverhältnis während einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß EKUG oder MSchG 
nach Entstehung des Urlaubsanspruches, jedoch vor 
Verbrauch des Urlaubs durch 

1. Entlassung ohne Verschulden des Arbeitneh­
mers, 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Arbeit­
nehmers, 

3. Kündigung seitens des Arbeitgebers o.der 
4. einvernehmliche Auflösung, 

so ist der Berechnung der Entschädigung im Sinne 
des Abs. 1 jene Arbeitszeit zugrunde zu legen, die in 
dem Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Arbeitnehmer 
überwiegend zu leisten war." 

3. Der bisherige § 9 Abs. 2 erhält die Bezeichnung 
§ 9 Abs. 3. 
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Artikel VII 

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge­
setz, BGBI. Nr. 414/1972, iuletztgeändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 299/1990, wird wie 
folgt geändert: 

1. a) § 13 a Abs. 2 2. Satz lautet: . 

"Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes nach 
dem MSchG ist der Austritt spätestens drei Monate 
vor Ende des Karenzurlaubes zu erklären." 

b) § 13 a Abs. 2 3. Satz entfällt. 

c) § 13 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 2 gilt auch für männliche Arbeitnehmer, 

halben Tag. Das Ergebnis ist auf volle Tage 
aufzurunden." 

3. Dem § 21 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) Abweichend von Abs. 1 ist bei einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 31 a das Entgelt 
einschließlich der anteilsmäßigen Sonderzahlungen 
heranzuziehen, das bei der gesetzlichen oder in 
einem Kollektivvertrag festgesetzten wöchentlichen 
Normalarbeitszeit erzielt worden wäre." 

4. a) Im § 26 Abs. 1 Z 1 lit. b werden die Worte 
"bis zum Höchstausmaß eines Jahres" durch die 
Worte "bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren" 
ersetzt. 

sofern sie einen Karenzurlaub nach dem Eltern-Ka- b) Im § 26 Abs. 1 Z 3 werden die W9rte "das erste 
renzurlaubsgesetz (EKUG), BGBI. Nr.651/1989, Lebensjahr" durch die Worte "das zweite Lebens-
in der jeweils geltenden Fassung oder gleichartigen' jahr" ersetzt. 
österreichischen Rechtsvorschriften in Anspruch -
nehmen und ihren vorzeitigen Austritt aus dem 
Arbeitsverhältnis spätestens drei Monate vor Ende 
des Karenzurlaubes erklären." 

d) Nach § 13 a Abs.4 wird folgender Abs. 4 a 
eingefügt: 

,,( 4 a) Ein Abfertigungsanspruch gemäß Abs. 2 
oder 3 gebührt auch, wenn das Arbeitsverhältnis 
während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15 c 
MSchG oder § 8 EKUG durch Kündigung seitens 
des Arbeitnehmers beendet wird." 

2. Nach § 13 d Abs.3 wird folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Wird das Arbeitsverhältnis während einer 
Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c MSchG oder § 8 
EKUG durch Kündigung durch den Arbeitgeber, 
unverschuldete Entlassung oder begründeten Aus­
tritt beendet, so ist diese Teilzeitbeschäftigung bei 
der Berechnung des. Monatsentgelts mit jener 
Stundenanzahl zu berücksichtigen, wie sie dem 
Arbeitsverhältnis vor der Teilzeitbeschäftigung 
zugrunde lag." 

Artikel VIII 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BG BI. 
Nr.609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 29911990, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 6 Abs. 1·lit. e wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgende lit. fangefügt: 

"f) Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstä­
tige Mütter." 

2. § 14 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Hat ein Elternteil aus Anlaß der Geburt eines 
Kindes KaFenzuriaubsgeld auf Grund einer Anwart­
schaft im Ausmaß von weniger als 308 Tagen 
bezogen, dann vermindert sich für ihn die neuerlich 
erforderliche Anwartschaft auf Arbeitslosengeld für 
jeden von ihm weniger bezogene!} Tag um einen 

5. a) Im § 26 a Abs. 1 Z 3 lit. a werden die Worte 
"das erste Lebensjahr" durch die Worte "das zweite 
Lebensjahr" ersetzt. 

b) § 26 a Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"In allen Fällen ist weiters Voraussetzung, daß 
die Mutter (Adoptiv-, Pflegemutter), wenn sie auch 
einen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld nach öster­
reichischen Vorschriften oder auf Teilzeitbeihilfe 
nach dem Betriebshilfengesetz, BGBI. 
Nr. 359/1982, in der jeweils geltenden Fassung, hat, 
auf die Inanspruchnahme zur Gänze oder für einen 
bestimmten Zeitraum unwiderruflich verzichtet 
hat." 

6. Im § 31 werden die Worte "Höchstausmaß 
eines Jahres" durch die Worte "Höchstausmaß von 
zwei Jahren" ersetzt. 

7. Nach § 31 werden folgende §§ 31 a und 31 b 
mit Überschriften eingefügt: 

"Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung 

§ 31 a. (1) Für den Anspruch auf Karenzurlaubs­
geld bei Teilzeitbeschäftigung muß jener Elternteil, 
der bisher kein Karenzurlaubsgeld aus Anlaß der 
Geburt des Kindes, wegen der die Teilzeitbeschäfti­
gung aufgenommen wird, bezogen hat, die 
AnwartsChaft gemäß §§ 26 bzw. 26 a erfüllen. Der 
Bezug von Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäfti­
gung ist ausgeschlossen, wenn ein Elternteil das 
volle Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 oder nach dem 
Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBI. Nr. 39511974, in 
der jeweils geltenden Fassung, oder nach gleicharti­
gen österreichischen Rechtsvorschriften bezieht. 
§ 26 Abs. 3 lit. a ist bei einer Teilzeitbeschäftigung 
im Sinne der .nachstehenden Bestimmungen nicht 
anzuwenden. 

(2) Eine Beschäftigung mit einem Entgelt, das die 
in § 5 Abs. 2 lit. abis c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes angeführten Beträge 
nicht übersteigt, gilt nicht als Teilzeitbeschäftigung 
im Sinne der nachstehenden Bestimmungen. 

1410 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 15 von 26

www.parlament.gv.at



16 1410 der Beilagen 

(3) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach dem 
Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eine 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15(: des MUtter­
schutzgesetzes oder § 8 des Eltern-Karehzurlaubs­
gesetzes, oder nach gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften auf, so gebührt diesem das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzeitbe­
schäftigung höchstens bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzur­
laubsgeld gemäß § 27 Abs. 1 oder 2 vermindert sich 
um den Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigung 
gemessen an der gesetzlichen oder in einem 
Kollektivvertrag festgesetzten wöchentlichen Nor­
malarbeitszeit. Höchstens gebührt 50 vH des 
Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27 Abs. 1 bis 3. 
Unbeschadet § 26 a Abs. 2 kann ein Wechsel in der 
Anspruchsberechtigung einmal erfolgen, nachdem 
ein Elternteil mindestens drei Monate lang Karenz­
urlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung bezogen hat. 

(4) Nehmen beide Elternteile nebeneinander eine 
Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Abs. 3 auf, so 
gebührt beiden Elternteilen das Karenzurlaubsgeld 
für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung, höchstens 
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des 
Kindes. Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 Abs. 1 
oder 2 vermindert sich für jeden Elternteil um den 
Prozentsatz seiner Teilzeitbeschäftigung gemessen 
an der gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag 
festgesetzten wöchentlichen Normalarbeitszeit. 
Höchstens gebühren jedem Elternteil 50 vH des 
Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27 Abs. 1 bis 3. 

(5) Ist ein Elternteil verhindert, das Kind selbst zu, 
betreuen und nimmt der andere Elternteil gemäß 
§ 15 c des Mutterschutzgesetzes oder § 8 des 
Eltern-Karenzurlaubsgesetzes oder nach gleicharti­
gen österreichischen Rechtsvorschriften eine Teil­
zeitbeschäftigung auf oder verlängert er diese 
längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjah­
res des Kindes, so gilt Abs. 3 sinngemäß. 

(6) Wird im Falle des Abs. 4 die Teilzeitbeschäfti­
gung eines Elternteiles beendet und nimmt dieser 
Elternteil den Bezug oder Fortbezug des vollen 
Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27 oder nach gleich­
artigen österreichischen Rechtsvorschriften in An­
spruch, so gebührt dem anderen Elternteil ab diesem 
Zeitpunkt kein Karenzurlaubsgeld wegen Teilzeit­
beschäftigung. 

(7) Hat ein Elternteil ein vermindertes Karenzur­
laubsgeld wegen Teilzeitbeschäftigung erhalten, ist 
aber die Teilzeitbeschäftigung während des zweiten 
Lebensjahres des Kindes ohne sein Verschulden 
beendet worden und hat er anschließend das volle 
Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 bezogen, so gebührt 
ihm danach, sofern kein Anspruch auf Arbeitslosen­
geld besteht, 50 vH des Karenzurlaubsgeldes gemäß 
§ 27 Abs. 1 bis 3 für die Dauer, die dem 
Bezugszeitraum des verminderten Karenzurlaubs­
geldes entspricht. 

(8) Hat ein Elternteil eine Teilzeitbeschäftigung 
gemäß dem Mutterschutzgesetz oder dem Eltern­
Karenzurlaubsgesetz oder nach gleichartigen öster­
reichischen Rechtsvorschriften beantragt oder in 
Anspruch genommen, aber an Stelle dieser eine 
gleichwertige Teilzeitbeschäftigung bei einem ande­
ren Arbeitgeber angetreten, so sind die Abs. 1 bis 7 
siringemäß anzuwenden. 

(9) Bei der Beurteilung gemäß Abs. 4, ob 
nebeneinander eine Teilzeitbeschäftigung aufge­
nommen wurde, gilt die Herabsetzung der Wochen­
dienstzeit auf die Hälfte gemäß § 50 b Abs. 1 und 3 
bis 5 BDG 1979, BGBL Nr. 333, in der jeweils 
geltenden Fassung oder nach gleichartigen österrei­
chischen Rechtsvorschriften als Teilzeitbeschäfti­
gung. 

Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige 
Mütter 

§ 31 b. (1) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben 
Mütter, die die Anwartschaft auf Karenzurlaubs­
geld gemäß § 26 Abs. 1 Z 1 lit. a und Abs. 2 nicht 
erfüllen und auch keinen Anspruch auf Karenzur­
laubsgeld gemäß § 26 Abs. 1 Z 2 lit. a, b oder d 
haben, wenn . 

1. infolge der Entbindung auf Grund eines 
Dienst- (Ausbildungs-, Lehr-)Verhältnisses 
oder 

2. auf Grund des Bezuges von Sonderunterstüt­
zung gemäß §§ 29 und 30 des Mutterschutzge­
setzes 

ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist. 

(2) Die Teilzeitbeihilfe gebührt in der halben 
Höhe des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 27 Abs. 1 
bis 3. 

(3) Die Teilzeitbeihilfe ruht während des 
Aufenthaltes im Ausland nach Maßgabe des § 29 
Abs. 2 und 3 und während des Bezuges von 
Karenzurlaubsgeld. Im übrigen gelten die §§ 24, 25, 
26 Abs. 3 lit. c, 27 Abs. 4 bis 6, 30, 31 und 32 
sinngemäß. Bei der Beurteilung des Anspruches des 
Vaters auf Karenzurlaubsgeld gemäß § 26 a steht 
die Teilzeitbeihilfe dem Anspruch auf Karenzur-
laubsgeld für die Mutter gleich." . 

8. Dem § 39 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld ist erschöpft, 
wenn das Höchstausmaß erreicht ist oder infolge 
Verzichtes (§ 26 a Abs. 1) kein Karenzurlaubsgeld 
mehr bezogen werden kann und der Vater des 
Kindes nicht im Bezug des vollen Karenzurlaubsgel­
des gemäß § 27 steht." 

9. Dem § 40 wi~d folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Ein Anspruch auf Wochengeld aus der 
Krankenversicherung Arbeitsloser besteht nicht, 
sofern ein Anspruch auf Wochengeld aus der 
Pflichtversicherung auf Grund des § 11 Abs. 7 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes besteht." 
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10. a) Im § 60 Abs. 1 lit. d wird das Wort "und" 
durch einen Beistrich und im § 60 Abs. 1 lit. e der 
Beistrich durch das Wort "und" ersetzt. 

b) Nach § 60 Abs.1 lit. e wird eine lit. f mit 
folgendem Wortlaut angefügt: 

"f) des Artikels XXI des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. XXX/1990 in der jeweils geltenden 
Fassung." 

c) § 60 Abs. 2 lit. blautet: 

"b) durch einen Beitrag aus Mitteln des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen zum Ge­
samtaufwand (Barleistung einschließlich der 
hierauf entfallenden Krankenversicherungs­
beiträge) und zwar in Höhe von 50 vH für 
Karenzurlaubsgeld und in Höhe von 100 vH 
für Teilzeitbeihilfen für unselbständig er­
werbstätige Mütter und für Wiedereinstel­
lungsbeihilfen nach Artikel XXI des Bundes­
gesetzes, BGBI. Nr. XXXI 1990 in der jeweils 
geltenden Fassung." 

Artikel IX 

Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBI. 
Nr. 104/1985, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr.343/1989, wird wie folgt geän-
dert: ( 

1. Der § 61 Abs. 1 Einleitungssatz lautet: 

"Die rechtzeitige Erhebung der Berufung gegen 
das erste Urteil des Gerichts erster Instanz hemmt 
nur den Eintritt der Rechtskraft, nicht jedoch den 
Eintritt der Verbindlichkeit der Feststellung, den 
der Rechtsgestaltungswirkung oder den der Voll­
streckbarkeit in Rechtsstreitigkeiten." 

2. Im § 62 Abs. 1 wird die Wendung "die 
Wirkung" durch die Wendung "die Wirkungen" 
ersetzt. 

Artikel X 

Das Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfas­
sung (Arbeitsverfassungsgesetz - Arb VG), BGBI. 
Nr. 2211974, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. Nr. 28211990, wird wie folgt geändert: 

1. In § 62 wird nach Z 6 anstelle des Punktes ein 
Strichpunkt gesetzt und folgende Z 7 angefügt: 
,,7. der Betriebsrat im Hinblick auf die durch ein 

erstes Urteil eines Gerichtes erster Instanz 
ausgesprochene Ungültigkeitserklärung der 
Wahl des zuvor gewählten Betriebsrates 
gewählt, die erhobene Anfechtungsklage 
schließlich aber rechtskräftig abgewiesen wor­
den ist und die Tätigkeitsdauer des zuvor 
gewählten Betriebsrates noch nicht gemäß § 61 
Abs. 1 beendet ist." 

2. § 62 a wird folgender Satz angefügt: 

"Im Falle des § 62 Z 5 besteht die Partei- und 
Prozeßfähigkeit des Betriebsrates, dessen Wahl 

angefochten worden ist, in bezug auf dieses 
gerichtliche Verfahren bis zu dessen Abschluß 
weiter." 

Artikel XI 

Das Bundesgesetz vom 9. September 1955, 
BGBI. Nr. 189, über die Allgemeine Sozialversiche­
rung, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 294/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 122 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Über die Bestimmungen des Abs. 2 hinaus 
sind' die Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft auch zu gewähren, wenn der Versi­
cherungsfa�� nach dem Ende der Pflichtversicherung 
eintritt und der Beginn der 32. Woche vor dem 
Eintritt des VersicherungsfaUes während des Be­
standes der beendeten Pflichtversicherung, die 
mindestens 13 Wochen bzw. drei Kalendermonate 
ununterbrochen gedauert haben muß, liegt. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn die Pflichtversicherung auf 
Grund einer Kündigung durch die Dienstnehmerin 
oder einer einvernehmlichen Lösung des Dienstver­
hältnisses geendet hat. Die Voraussetzung von 
mindestens 13 Wochen bzw. drei Kalendermonaten / 
entfällt, wenn die Versicherte in den letzten 
36 Monaten vor dem Ausscheiden aus der Pflicht­
versicherung mindestens zwölf Monate' in der 
Krankenversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz pflichtversichert war. Tritt in 
der Zeit zwischen dem Ende der Pflichtversicherung 
und dem Eintritt des Versicherungsfalles oder 
danach während der Zeit, für die Anspruch auf 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft besteht, der Versicherungsfall der Krankheit 
ein, gebühren die Leistungen aus diesem Versiche­
rungsfa�l. " 

2. § 158 Abs. i wird aufgehoben. 

3. Dem § 162 Abs. 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Liegen in den Fällen des § 122 Abs. 3 erster Satz 
bei der Versicherten diese 13 Wochen bzw. drei 
Kalendermonate nicht vor, so treten an ihre Stelle 
die letzten 13 Wochen bzw. drei Kalendermonate 
vor Beendigung des Dienstverhältnisses." 

4. § 227 Abs. 1 Z 4 lit. a lautet: 
"a) bei einer ~eiblichen Versicherten höchstens 

die 
aa) 

bb) 

nach der frühestens am 1. Jänner 1971 
erfolgten Entbindung nach einem le­
bendgeborenen Kind liegenden zwölf 
Kalendermonate, 
nach der frühestens am 1. Juli 1990 
erfolgten Entbindung nach einem le­
bendgeborenen Kind liegend~n 24 Ka­
lendermonate," 

5. Im § 293 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck 
,,585 S" durch den Ausdruck ,,595 S" ersetzt. 
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6. Im § 447 gAb. 3 lit. b wird der Ausdruck 
"Aufwandes für das Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 
lit. d AIVG)" durch den Ausdruck "Aufwandes für 
das Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d AIVG) und 
die Teilzeitbeihilfe" ersetzt." 

Artikel XII 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 652/1989, wird wie folgt geändert: 

1. § 39 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen wird ein Beitrag :z;um Karenzur­
laubsgeld nach dem Arbeitslosenversicherungsge­
setz 1977, BGBI. Nr. 609, in Höhe von 50 vH des 
Gesamtaufwandes (Ilarleistung einschließlich der 
hierauf entfallenden Krankenversicherungsbei­
träge) für Karenzurlaubsgeld an die Arbeitslosen­
versicherung geleistet. Weiters ist aus Mitteln des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der Aufwand 
für die Teilzeitbeihilfe (Barleistung einschließlich 
Krankenversicherungsbeiträge) nach dem Arbeits­
losenversicherungsgesetz 1977 zur Gänze zu tra­
gen. Der Beitrag zum Karenzurlaubsgeld und der 
Aufwand für die Teilzeitbeihilfe sind für jedes Jahr 
auf Grund des im jeweiligen Rechnungsabschluß 
des Bundes ausgewiesenen Gebarungsergebnisses 
der Arbeitslosenversicherung im nachhinein zu 
leisten;, es können hierauf Vorschüsse geleistet 
werden." 

2. § 39 a Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen sind der Sozialversicherungsan­
stalt der gewerblichen Wirtschaft und der Sozialver­
sicherungsanstalt der Bauern der Aufwand für die 
Teilzeitbeihilfen zur Gänze sowie 50 vH der 
Aufwendungen für die übrigen Leistungen nach 
dem Bundesgesetz über die Gewährung der 
Leistung der Betriebshilfe (des Wochengeldes) an 
Mütter, die in der gewerblichen Wirtschaft oder in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig erwerbs­
tätig sind, zu ersetzen." 

3.§ 39 a Abs. 6 lautet: 

,,(6) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen sind die Pensionsbeiträge für 
Ersatzzeiten, die während des Bezuges von 
Karenzurlaubsgeld und Teilzeitbeihilfe gemäß 
§ 227 Abs. 1 Z 4 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes erworben werden, dem Ausgleichs­
fonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447 g des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu zah­
len." 

4. § 39 a wird durch folgenden Abs.7 ergänzt: 

,,(7) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen ist der Aufwand für die Wieder- . 
einstellungsbeihilfe nach Art. XXI des Karenzur-

laubserweiterungsgesetzes, BGBI. Nr. XXX/1990, 
zu leisten." 

Artikel XIII 

Das Bundesgesetz vom 30. Juni 1982, BGBI. 
Nr.359, über die Gewährung der Leistung der 
Betriebshilfe (des Wochengeldes) an Mütter, die in 
der gewerblichen Wirtschaft oder in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig sind, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 646/1989, wird wie folgt geändert: 

1. Im Titel wird der Klammerausdruck ,,(des 
Wochengeldes)" durch den Klamrrierausdruck 
,,(des Wochengeldes, der Teilzeitbeihilfe)" ersetzt. 

2. Artikel I § 1 Abs. 4 Z 3 lautet: 
,,3. nicht schon auf Grund anderer gesetzlicher 

Vorschriften ein Leistungsanspruch auf W 0-

chengeld, Karenzurlaubsgeld bzw. Teilzeit­
beihilfe besteht." 

3. Nach Artikel I § 2 wirn folgender § 2 a 
eingefügt: 

"Leistungen 

§ 2 a. Als Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmun­
gen gewährt: 

1. Betriebshilfe - Wochengeld (§§ 3 und 4);-
2. Teilzeitbeihilfe (§§ 4a und 4b)." 

4. a) Die Überschrift zu Artikel I § 3 lautet: 

"Leistung der Betriebshilfe (des Wochengeldes)" 

b) § 3 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Über, die Frist von acht Wochen vor der 
Entbindung hinaus gebührt die Leistung der 
Betriebshilfe, wenn bei Fortdauer der Tätigkeit 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind 
gefährdet wäre und dies durch ein amtsärztliches 
Zeugnis nachgewiesen wird." 

5. Nach Art. I § 4 werden folgende §§ 4 a und 4 b 
eingefügt: 

" Teilzeitbeihilfe 

§ 4 a. (1) Den Anspruchsberechtigten nach 
diesem Bundesgesetz (§ 1) gebührt Teilzeitbeihilfe, 
solange die Mutter mit ihrem neugeborenen Kind in 
Hausgemeinschaft lebt und das Kind überwiegend 
selbst pflegt bzw. solange sich das Kind in einer 

'Krankenanstalt in Pflege befindet. 

(2) Für den Anspruch nach Abs. 1 steht der 
Geburt eines Kindes die Annahme eines Wahlkindes 
oder die Übernahme in unentgeltliche Pflege gleich, 
sofern die Übernahme in Pflege in der Absicht 
erfolgt, das Kind als Wahlkind anzunehmen. 

(3) Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 gebührt im 
Anschluß an die Leistung nach § 3, frühestens 
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jedoch ab dem Tag, an dem das Kind in 
unentgeltliche Pflege genommen wird, und bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren vom Tag der 
Geburt des Kindes an gerechnet. 

(4) Die Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 beträgt für 
verheiratete Mütter und für nicht alleinstehende 
Mütter 78 S täglich, für alleinstehende Mütter 116 S 
täglich. An qie Stelle der Beträge von 78 Sund 116 S 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1991, die unter Bedachtnahme auf § 51 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
§ 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47 des Ge­
werblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 45 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) verviel­
fachten Beträge: 

(5) Als nicht alleinstehend gilt eine Mutter, die 
ledig, geschieden oder verwitwet ist und mit dem 
Vater des unehelichen Kindes nach den V orschrif­
ten des Meldegesetzes 1972, BGBl. Nr. 30/1973, an 
der gleichen Adresse angemeldet ist oder anzumel­
den wäre oder vom Vater des unehelichen Kindes 
für sich Unterhalt in einem Ausmaß erhält, das den 
Freibetrag nach § 6 der Notstandshilfeverordnung 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen 78 S 
und 116 S (Abs. 4) übersteigt. 

Ruhen des Leistungsanspruches auf Teilzeitbeihilfe 

§ 4 b. Unbeschadet der Bestimmungen des § 2 
ruht der Anspruch auf Teilzeitbeihilfe während 

1. eines Dienstverhältnisses, 
2. des Bezuges von Karenzurlaubsgeld oder 

Teilzeitbeihilfe nach dem Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz, 

3. des Bezuges von Kranken- oder Wochen­
geld, 

4. des Bezuges von Sonderunterstützung nach 
den Bestimmungen des Mutterschutzgeset­
zes, 

5. der Unterbringung m emer Heil- oder 
Pflegeanstalt, 

6. des Bezuges einer Pension aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä­
higkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähig­
keit, 

7. des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 
des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. 
Nr.399/1974, 

8. des Zeitraumes, für den Kündigungsentschä­
digung gebührt, 

9. des Bezuges von Übergangsgeld aus der 
gesetzlichen Unfall- oder Pensionsversiche­
rung, 

10. des Zeitraumes, für den Urlaubsentschädi­
gung oder Urlaubs abfindung gebührt." 

6. a) Artikell § 5 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Zu Bestreitung des Aufwandes für die Leistungen· 
nach diesem Bundesgesetz haben die gemäß § 2 

Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsg~set­
zes pflichtversicherten Personen als monatlichen 
Beitrag 0,05 vH der Beitragsgrundlage nach § 25 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, die 
gemäß § 2 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungs­
gesetzes Pflichtversicherten als mop.atlichen Beitrag 
0,4 vH der Beitragsgrundlage nach § 23 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes zu leisten." 

b) Artikel I § 5 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
leistet den Versicherungsträgern gemäß § 6 Abs. 1 
einen Beitrag in der Höhe von 50 vH der 
Aufwendungen für die Leistungen nach § 3 und in 
der Höhe von 100 vH der Aufwendungen für die 
Leistungen nach § 4 a." 

7. Artikel V Abs. 1 wird aufgehoben. 

Artikel XIV 

Das Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. 
Nr. 395/1974, zuletzt geändert durch die K\lndma­
chung BGBl. Nr. 7611990, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 1 lit. e wird die Zitierung ,,§§ 15 bis 
15b des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), 
BGBl. Nr. 221," durch die Zitierung ,,§§ 15 bis 15 b 
und 1-5 d des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), 
BGBl. Nr. 221," ersetzt. 

2. § 2 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Eine Dienstnehmerin hat gegenüber ihrem 
Dienstgeber auf Antrag Anspruch auf Geldleistun­
gen aus Anlaß der Mutterschaft ~ (in der Folge 
"Karenzurlaubsgeld" genannt), 

1. solange sie sich in einem Karenzurlaubnach 
den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG befindet 
und . 

2. ihr neugeborenes Kind 
a) mit ihr im selben Haushalt lebt und von ihr 

überwiegend selbst gepflegt wird oder 

b) sich in einer Krankenanstalt befindet oder 
c) im Anschluß an einen unter lit. a oder b 

fallenden Zeitraum von ihr nicht gepflegt 
werden kann, weil sie sich in einer Heil­
und Pflegeanstalt aufhält oder ·schwer 
erkrankt ist. 

(2) Die im § 1 Abs. 2 genannten Mütter haben bei 
Vorliegen der im Abs. 1 Z 2 genannten V orausset-. 
zungen gegenüber ihrem letzten Dienstgeber 
Anspruch auf Karenzurlaubsgeld." 

3. An die Stelle des § 2 Abs. 5 und 6 treten 
folgende Abs. 5 bis 8: 

,,(5) Bei der Beantragung des Karenzurlaubsgel­
des hat der Dienstgeber (der ehemalige Dienstge­
ber) die Dienstnehmerin (die ehemalige Dienstneh­
merin) aufzufordern bekanntzugeben, ob sie 
erhöhtes Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 Abs. 1 lit. b 
in Anspruch nehmen wilL Sofern die Dienstnehme-
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rin (die ehemalige Dienstnehmerin) nicht einen 
Anspruch nach § 3 Abs. 1 lit. b geltend macht, 
gebührt ihr das Karenzurlaubsgeld in der in § 3 
Abs. 1 lit. a festgelegten Höhe. 

(6) Ein von der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemut­
ter abgegebener Verzicht auf die Inanspruchnahme 
des Karenzurlaubsgeldes tritt außer Kraft, wenn 

1. der gemeinsame Haushalt des Vaters, Adop­
tiv- oder Pflegevaters mit dem Kind aufgeho­
ben oder 

2. die überwiegende Betreuung des Kindes durch 
den Vater, Adoptiv- oder Pflegevater beendet 
wird. 

(7) Ein von der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemut­
ter abgegebener Verzicht auf die Inanspruchnahme 
des Karenzurlaubsgeldes hindert ihren Bezug des 
Karenzurlaubsgeldes dann nicht, wenn der Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater durch 

1. einen Aufenthalt in einer Heil- und Pflegean­
staIt oder 

2. eine schwere Erkrankung 
für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit 
verhindert ist, das Kind zu betreuen. Gleiches gilt im 
Falle des Todes des Vaters, Adoptiv- oder 
Pflegevaters. 

(8) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld ruht 
während der Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie 
bei einer anderweitigen auf behördlicher Anord­
nung beruhenden Anhaltung." . .' 

4. Nach § 3 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,,(2 a) Eine 'Mutter, die ledig, geschieden oder 
verwitwet ist und mit dem Vater des unehelichen 
Kindes nach den Vorschriften des Meldegeset­
zes 1972, BGBL Nr. 30/1973, an derselben Adresse 
angemeldet ist oder anzumelden wäre, ist wie eine 
verheiratete Mutter nach Abs. 2· zu behandeln, 
wobei der Vater des Kindes dem Ehegatten 
gleichzuhalten ist." 

5. § 4 lautet: 

,,§ 4. Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld 
besteht längstens auf die Dauer von zwei Jahren -
vom Tage der Geburt d~s Kindes an gerechnet." 

6. § 11 lautet: 

,,§ 11. Dieses Bundesgesetz gilt auch für Frauen, 
die allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, das 
das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an 
Kindes Statt angenommen (Adoptivmütter) oder in 
der Absicht, dieses Kind an Kindes Statt anzuneh­
men, in unentgeltliche Pflege genommen haben 
(Pflegemütter)." 

7. § 11 a Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. in einem Karenzurlaub nach den §§ 2 bis 5 und 

9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), 
BGBL Nr. 65111989, befinden oder" 

8. § 11 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt auch für Männer, die allein oder 
mit ihrer Ehegattin ein Kind, das das zweite 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an Kindes Statt 
angenommen (Adoptivväter) oder in der Absicht, 
dieses Kind an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege genommen haben (Pflegevä-
ter)." -

9. § 11 a Abs. 4 und 5 lautet: 

,,(4) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter 
jedoch durch \ 

1. einen Aufenthalt in einer Heil- und Pflegean­
stalt oder' 

2. eine schwere Erkrankung 
für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit 
verhindert, das Kind selbst zu betreuen, so hat der 
Vater, Adoptiv- oder Pflegevater bei Erfüllung der 
sonstigen Voraussetzungen auch daim Anspruch 
auf Karenzurlaubsgeld, wenn die Mutter, Adoptiv­
oder Pflegemutter Karenzurlaubsgeld nach einer 
österreichischen Rechtsvorschrift bezieht. 

(5) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld ruht 
während der Verbüßung einer Freiheitsstrafe so~ie 
bei einer anderweitigen auf behördlicher Anord­
nung beruhenden Anhaltung." 

10. Nach § 11 a wird folgender IV. Abschnitt 
eingefügt: 

"IV. Abschnitt 

§ 11 b. Dieser Abschnitt ist auf Dienstnehmerin­
nen im Sinne der §§ 1 und 11 sowie auf 
Dienstnehmer im Sinne des § 11 a anzuwenden. 

§ 11 c. (1) Der Bezug von Karenzurlaubsgeld bei 
Teilzeitbeschäftigung ist· ausgeschlossen, wenn ein 
Elternteil das volle Karenzurlaubsgeld . nach einer 
österreichischen Rechtsvorschrift bezieht. 

(2) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach dem 
Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eine 
Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c MSchG oder § 8 
EKUG oder nach § 50 b Abs. 1 und 3 bis 5 BDG 
1979, BGBL Nr. 333, oder nach einer anderen 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrift in 
Anspruch, so gebührt diesem auf Antrag das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzeitbe­
schäftigung (Herabsetzung der Wochendienstzeit 
auf die Hälfte) höchstens bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzur­
laubsgeld gemäß § 3 Abs. 1 bis 2 a vermindert sich 
um den Hundertsatz der Teilzeitbeschäftigung 
(Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die 
Hälfte), gemessen an der wöchentlichen Normalar­
beitszeit. Höchstens gebühren 50 vH des Karenzur­
laubsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 bis 2 a. 

(3) Nehmen beide Elternteile nebeneinander eine 
Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Abs. 2 auf, so 
gebührt, wenn dieses Bundesgesetz 
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1. nur auf einen Elternteil anzuwenden ist, 
diesem Elternteil, 

2. auf beide Elternteile anzuwenden ist, beiden 
Elternteilen 

auf Antrag das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung (Herabsetzung der Wochen­
dienstzeit auf die Hälfte) höchstens bis zur 
Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes. 
Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 Abs. 1 bis 2 a 
vermindert sich für jeden Elternteil um den 
Hundertsatz seiner Teilzeitbeschäftigung (Jierab­
setzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte), 
gemessen an der wöc~entlichen Normalarbeitszeit. 
Höchstens gebühren jedem Elternteil 50 vH des 
Karenzurlaubsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 bis 2 a. 
Durch Z 1 wird ein allfälliger Anspruch des anderen 
Elternteiles auf Karenzurlaubsgeld nach einer 
anderen österreichischen Rechtsvorschrift nicht 
berührt. 

(4) Ist ein Elternteil verhindert, das Kind selbst zu 
betreuen, und nimmt der andere Elternteil nach 
§ 15 c MSchG oder nach § 8 EKUG oder nach einer 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrift eine 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch oder verlängert 
er diese längstens bis zur Vollenqung des dritten 
Lebensjahres des Kindes, so gilt Abs. 2 sinngemäK 

(5) Wird im Falle des Abs. 3 oder in einern 
gleichgelagerten, in einer gleichartigen österreichi­
schen Rechtsvorschrift geregelten Fall die Teilzeit­
beschäftigung (Herabsetzung der Wochendienstzeit 
auf die Hälfte) eines Elternteiles beendet und nimmt 
dieser Elternteil den Bezug oder Fortbezug des 
vollen Karenzurlaubsgeldes nach einer österreichi­
schen Rechtsvorschrift in Anspruch, so gebührt dem 
anderen Elternteil ab diesem Zeitplfnkt kein 
Karenzurlaubsgeld wegen Teilzeitbeschäftigung. 

. (6) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld besteht 
nicht für Zeiträume, für die der jeweilige Elternteil 

1. Entgelt aus einem anderen Dienstverhältnis 
bezieht, 

2. selbständig erwerbstätig ist oder, 
3. ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, im 

Betrieb des Ehegatten, der Eltern oder der 
Kinder tätig ist 

und das Entgelt monatlich 60 vH des in § 3 Abs. 1 
lit. a angeführten Betrages über:steigt. 

(7) Der in den Abs. 1 bis 6 angeführte Begriff 
"Elternteil" umfaßtim Bedarfsfall auch die Begriffe 
"Adoptiveltern teil" und "Pflegeelternteil" . 

(8) § 2 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, 5 und 8 und die §§ 6 
bis 10 sind. auf den Bezug des verminderten 
Karenzurlaubsgeldes nach den Abs. 1 bis 7 anzu­
wenden." 

11. Der bisherige IV. Abschnitt erhält die 
Bezeichnung "V. Abschnitt". 

12. § 12 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubsgeld be­
steht jedoch nichi, wenn die alleinstehende Mutter 

Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsge­
s~tz 1977, BGBI. Nr. 609, oder Karenzurlaubsgeld 
~~ch diesem 13undesgesetz in Anspruch nehmen 
kann.~ 

13. § 14 lautet: 

,,§ 14. Auf das Sonderkarenzurlaubsgeld sind § 2 
Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 sowie die §§ 6 bis 10 
sinngemäß anzuwenden." 

14. Der bisherige V. Abschnitt erhält die 
Bezeichnung "VI. Abschnitt". 

15. § 15 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Soweit im 1. bis V. Abschnitt auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

16. Im § 15 Abs. 4 wird die Zitierung ,,§§ 1 bis 7, 
12 und 13" durch die Zitierung ,,§§ 1 bis 7 und 11 
bis 14" ersetzt. 

Artikel XV 

Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. " ./19 .. , wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 69 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat der Beamte einen Karenzurlaub nach den 
§§ 15 bis 15 bund 15 d des Mutterschutzgesetzes 
1979, BGBl. Nr. 221 (MSchG), oder nach den §§ 2 
bis 5 und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, 
BGBI. Nr. 651/1989 (EKUG), in Anspruch genom­
men,so'wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum 
hinausgeschoben, um den dieser Karenzurlaub das 
Ausmaß von zehn Monaten übersteigt." 

2. § 173 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. Zeiten 
a) eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 

bis 5 MSchG und 
b) eines Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 b 

und 15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 
9 EKUG," 

3. § 177 Abs. 4 Z 2 lautet: 
,,2. Zeiten von Karenzurlauben nach den §§ 15 bis 

15 bund 15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 
und.9 EKUG im provisorischen Dienstverhält­
nis bis zu einem Höchstausmaß von zwei 
Jahren" 

4. § 177 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Verlängerungen des zeitlich begrenzten 
Dienstverhältnisses und des provisorischen Dienst­
verhältnisses, die aus Anlaß eines Karenzurlaubes 
nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchGoder nach 
den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG eintreten, dürfen 
insgesamt drei Jahre nicht übersteigen." 
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Artikel XVI 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr ... ./19 .. , wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. durch Antritt eines Karenzurlaubes, soweit 

nicht gemäß § 75 des Beamten-Dienstrechts­
gesetzes 1979, BGBI. Nr. 333, oder gemäß 
§ 75 des Richterdienstgesetzes, BGBI. 
Nr. 305/1961, etwas anderes verfügt wurde; 
eine Hemmung tritt jedoch während eines 
Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 
15 d des Mutterschutzgesetzes 1979 
(MSchG), BGBI. Nr. 221, oder nach den §§ 2 
bis 5 und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 
(EKUG), BGBI. Nr. 65111989, nicht ein:" 

2. Im § 12 Abs. 4 Z 2 wird die Zitierung "nach 
den §§ 15 bis 15 b MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 
EKUG" durch die Zitierung "nach den §§ 15 bis 
15 bund 15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 
9 EKUG" ersetzt. 

3. § 22 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfä­
higen Bundesdienstzeit, in denen der Beamte wegen 

1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 
15d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 
EKUG oder nach § 75 a BDG 1979 oder 

2. Präsenz- oder Zivildienstes 
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensions­
beitrag zu leisten." 

. Artikel XVII 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr ... ./19 .. , wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Ein im bestehenden Dienstverhältnis zurückgeleg­
ter Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d 
des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBI. 
Nr.221, oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 des 
Eltern-KarenziIrlaubsgesetzes (EKUG), BGB!. 
Nr. 65111989, gilt als ruhegenußfähige Bundes­
dienstzeit." 

2. § 56 Abs. 2 lit. blautet: 

"b) soweit als Ruhegenußvordienstzeit die Zeit 
der Erfüllung einer inländischen Zivil- oder 
Wehrdienstpflicht (§ 53 Abs. 2 lit. d) oder die 
Zeit eines Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 
15'b und 15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 
5 und 9 EKUG angerechnet worden ist," 

Artikel XVIII 

'Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. .. ./19 .. , wird wie folgt geändert: 

1. Im § 26 Abs. 4 Z 2 wird die Zitierung "nach 
den §§ 15 bis 15 b MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBI. 
Nr. 65111989," durch die Zitierung "nach den 
§§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG oder nach den §§ 2 
bis 5 und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 
(EKUG), BGBI. Nr. 65111989," ersetzt. 

2. Dem § 27 h wird folgender Satz ,-angefügt: 

"Hat der Vertragsbedienstete einen Karenzurlaub 
nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG oder nach 
den §§ 2 bis 5 und9 EKUG in Anspruch genommen, 
so wird der Verfalls termin 'um jenen Zeitraum 
hinausgeschoben, um den dieser Karenzurlaub das 
Ausmaß von zehn Monaten übersteigt." 

3. § 28 a Abs. 3 erhält die Bezeichnung "Abs. 4". 
Als Abs. 3 wird eingefügt: 

,,(3) Endet das Dienstverhältnis nach dem 
Entstehen des Urlaubsanspruches, jedoch vor 
Verbrauch des Erholungsurlaubes während einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15 c MSchG oder 
§ 8 EKUG durch 

1. Entlassung ohne Verschulden des Vertrags be­
diensteten, 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Vertrags­
bediensteten, 

3. Kündigung durch den Dienstgeber oder 
4. einvernehmliche Auflösung, 

so ist der Berechnung der Urlaubsentschädigung 
jenes Beschäftigungsausmaß zugrunde zu legen, das 
in dem Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, für den Vertragsbe­
dienstete'! überwiegend maßgebend war." 

4. § 29 b Abs. 7 lautet: 

,,(7) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, bleibt die Zeit eines Karenzurlaubes nach 
den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG oder nach den 
§§ 2 bis 5 und 9 EKUG für Rechte, die sich nach der' 
Dauer der Dienstzeit richten, wirksam." 

5. An die Stelle des § 35 Abs. 3 treten folgende 
Abs.3 bis 3 b: 

,,(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine 
Abfertigung einem Vertragsbediensteten, wenn er 

1. verheiratet ist und das Dienstverhältnis inner­
halb von sechs Monaten nach seiner Ehe­
schließung kündigt oder 

2. innerhalb von sechs Monaten nach der 
a) Geburt eines eigenen Kindes oder 
b) Annahme eines von ihm allein oder 

gemeinsam mit seinem Ehegatten an 
Kindes Statt angenommenen Kindes, das 
das e.rste Lebensjahr .noch nicht vollendet 
hat, oder 

c) Übernahme eines Kindes in unentgeltliche 
Pflege (§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchGoder § 2 
Abs. 2 Z 2 EKUG), das das erste Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat 
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und das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch 
lebt, das Dienstverhältnis kündigt oder 

3. spätestens drei Monate vor Ablauf eines 
Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 
15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 
EKUG seinen vorzeitigen Austritt aus dem 
Dienstverhältnis erklärt oder 

4. während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15 c MSchG oder nach § 8 EKUG das 
Dienstverhältnis kündigt. 

(3 a) Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann 
nur einer der beiden Ehegatten - und auch das nur 
einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die 
Abfertigung nach Abs. 3 Z 2 bis 4 kann für ein und 
dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen 
werden. Stehen beide Ehepartner oder beide 
Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung 
oder wegen desselben Kindes, so geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. 
Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im 
Falle des Abs. 3 Zider Anspruch des älteren 
Ehegatten, in den Fällen des Abs. 3 Z 2 bis 4 der 
Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemut­
ter) vor. Der Anspruch nach Abs. 3 gebührt nicht, 
wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens ein weiteres 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskör­
perschaft besteht. 

(3 b) Abweichend vom Abs.2 gebührt. eine 
Abfertigung einem Vertrags bediensteten auch dann, 
wenn das Dienstverhältnis 

1. bei Männern nach der Vollendung des 
65. Lebel).sjahres, bei Frauen nach der Vollen­
dung des 60. Lebensjahres oder 

2. wegen der Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 

durch den" Vertragsbediensteten gekündigt wird und 
das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre unun­
terbrochen gedauert hat." 

6. § 35 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß 
Abs.3 

1. das Dienstverhältnis gekündigt oder 
2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstver-

hältnis erklärt 
hat, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung 
dieses Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenom­
men, so hat er dem Bund die anläßlich der 
Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses 
erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten." 

7. § 52 Abs. 2 Z 1 l~utet: 
,,1. eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 

und 5 Abs. 1 MSchG sowie eines Karenzurlau­
bes nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG 
oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG und" 

8. Im § 55 wird die Zitierung ,,§ 35 Abs. 3 Z 1" 
durch die Zitierung ,,§ 35 Abs. 3" ersetzt. 

9. § 57 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 
und 5 Abs. 1 MSchG sowie eines Karenzurlau­
bes nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG 
oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG und" 

10. § 65 a erhält die Bezeichnung "Abs. 1". Als 
Abs.2 wird angefügt: 

,,(2) Hat ein Vertragsbediensteter eine Abferti -
gung gemäß § 35 Abs. 3 Z 1 in der vom 1. Jänner 
1990 bis zum 30. Juni 1990 geltenden Fassung in 
Anspruch genommen, so ist in diesem Fall § 35 
Abs. 7 in der vom 1. Jänner 1990 bis zum 30. Juni 
1990 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden." 

Artikel XIX 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBL 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr ... ./19 .. , wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 50 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat der Bedienstete einen Karenzurlaub nach den 
§§ 15 bis 15 bund 15 d des Mutterschutzgesetzes 
1979, BGBL Nr. 221 (MSchG), oder nach den §§ 2 
bis 5 und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, 
BGBL Nr. 651/1989 (EKUG), in Anspruch genom­
men, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum 
hinausgeschoben, um den dieser Karenzurlaub das 
Ausmaß von zehn Monaten übersteigt." 

2. § 52 Abs. 3 erhält die Bezeichnung "Abs. 4". 
Als Abs. 3 wird eingefügt: 

,,(3) Endet das Dienstverhältnis nach dem 
Entstehen des Urlaubsanspruches, jedoch vor 
Verbrauch des Erholungsurlaubes während einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15 c MSchG oder 
§ 8 EKUG durch 

1. Entlassung ohne Verschulden des Bedienste­
ten, 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Bedien­
steten, 

3. Kündigung durch den Dienstgeber oder 
4. einvernehmliche Auflösung, 

so ist der Berechnung der Urlaubsentschädigung 
jenes Beschäftigungsausmaß zugrunde zu legen, das 
in dem Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 

. Urlaubsanspruch entstanden ist, für den Bedienste­
ten überwiegend maßgebend war." 

3. § 56 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, bleibt die Zeit eines Karenzurlaubes nach 
den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG oder nach den 
§§ 2 bis 5 und 9 EKUG, für Rechte, die sich nach der 
Dauer der Dienstzeit richten, wirksam." 

4. An die Stelle des § 67 Abs. 3 treten folgende 
Abs.3 bis 3 b: 
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,,(3) Abweichend vom Abs.2 gebührt eine 
Abfertigung einem Bediensteten, wenn er 

1. verheiratet ist und das Dienstverhältnis inner­
halb von sechs Monaten nach seiner Ehe­
schließung kündigt oder 

2. innerhalb von sechs Monaten nach der 
a) Geburt eines eigenen Kindes oder 
b) Annahme eines von ihm allein oder 

gemeinsam mit seinem Ehegatten an 
Kindes Statt angenommenen Kindes, das 
das erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, oder 

c) Übernahme eines Kindes in unentgeltliche 
Pflege (§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 
Abs. 2 Z 2 EKUG), das das erste Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat 

und das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch 
lebt, das Dienstverhältnis kündigt oder 

3. spätestens drei Monate vor Ablauf eines 
Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 
15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 
EKUG seinen vorzeitigen Austritt aus dem 
Dienstverhältnis erklärt oder 

4. während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15 c MSchG oder nach § 8 EKUG das 
Dienstverhältnis kündigt. 

(3 a) Aus dein Anlaß seiner Eheschließung kann 
nur einer der beiden Ehegatten - und auch das nur 
einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die 
Abfertigung nach Abs. 3 Z 2 bis 4 kann für ein und 
dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen 
werden. Stehen beide Ehepartner oder beide 
Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeel~ernteile) in 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung 
oder wegen desselben Kindes, so geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. 
Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im 
Falle des Abs. 3 Z 1 der Anspruch des älteren 
Ehegatten, in den Fällen des Abs. 3 Z 2 bis 4 der 
Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemut­
ter) vor. Der Anspruch nach Abs. 3 gebührt nicht, 
wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens ein weiteres 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskör­
perschaft besteht. 

(3 b) Abweichend vom Abs.2 gebührt eille 
Abfertigung einem Bediensteten auch dann, wenn 
das Dienstverhältnis 

1. bei Männern nach der Vollendung des 
65. Lebensjahres, bei Frauen nach der Vollen­
dung des 60. Lebensjahres oder 

2. wegen der Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei -langer Versicherungsdauer 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 

durch den Bediensteten gekündigt wird und das 
Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre ununterbro­
chen gedauert hat." 

5. § 67 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wird ein Bediensteter, der gemäß Abs. 3 
1. das Dienstverhältnis gekündigt oder 
2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstver-

hältnis erklärt 
hat, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung 
dieses Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenom­
men, so hat er dem Bund die anläßlich der 
Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses 
erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten." 

6. § 76 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Zeiträume, 'in denen der Bedienstete bei 
bestehendem Dienstverhältnis keine Bezüge erhal­
ten hat, sind bei der Ermittlung des Vergleichsruhe­
genusses (Vergleichsversorgungsgenusses) nicht zu 
berücksichtigen. Dies gilt nicht für die Zeit des 
Präsenz- oder Zivildienstes, für die Zeit eines 
Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d 
MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG, für 
die Zeit eines Karenzurlaubes nach § 56 a und für 
die Zeiten, für die der Bedienstete Beiträge (§ 81) im 
vollen Ausmaß entrichtet hat." 

7. § 81 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Für Zeiten, in denen der Bedienstete wegen 
1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 

15 d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5_ und 9 
EKUGoder 

2. Karenzurlaubes nach § 56 a oder 
3. Präsenz- oder Zivildienstes 

keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Beitrag zu 
entrichten." 

8. § 95 c erhält die Bezeichnung "Abs. 1". Als 
Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Hat ein Bediensteter eine Abfertigung gemäß 
§ 67 Abs. 3 Z 1 in der vom 1. Jänner 1990 bis zum 
30. Juni 1990 geltenden Fassung in Anspruch 
genommen, so ist in diesem Fall § 67 Abs. 7 in der 
vom 1. Jänner 1990 bis zum 30. Juni 1990 geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden." 

Artikel XX 
Das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, 

BGB!. Nr.280/1980, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BG BI.. N r. 651/1989, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 28 Abs. 4 Z 2 lautet: 
,,2. Dienstnehmer 

a) spätestens drei Monate nach der Geburt 
eines eigenen Kindes, nach der Annahme 
eines Kindes, das· das erste Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, an Kindes Statt 
oder nach der Übernahme eines solchen 
Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15 
Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 des 
Eltern-Karenzurlaubsgesetzes [EKUG], 
BGB!. Nr. 651/1989) oder 
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b) bei Inanspruchnahme eines Karenzurlau­
bes nach den §§ 15 bis 15 bund 15 d 
MSchG oder den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG 
spätestens sechs Monate nach dessen 
Beendigung oder 

c) während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15 c MSchG oder nach § 8 EKUG" 

2. Dem § 50 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese Frist verlängert sich bei Inanspruchnah~e 
eines Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 bund 
15 d MSchGoder nach den §§ 2 bis 5 und 9 EKUG 
um jenen Zeitr-aum, der den Karenzurlaub um zehn 
Monate übersteigt." 

3. § 54 Abs. 2 erhält die Bezeichnung "Abs.3". 
Als Abs-. 2 wird eingefügt: 

,,(2) Endet das Dienstverhältnis nach dem 
Entstehen des Urlaubsanspruches, jedoch vor 
Verbrauch des Urlaubes während einer Teilzeitbe­
schäftigung gemäß § 15 c MSchG oder § 8 EKUG 
durch 

1. Entlassung ohne Verschulden des Dienstneh­
mers, 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Dienst-
nehmers, . . 

3. Kündigung durch den Dienstgeberoder 
4. einvernehmliche Auflösung, 

so ist der Berechnung der Urlaubsentschädigung 
jene Arbeitszeit zugrunde zu legen, die in dem 
Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Dienstnehmer 
überwiegend zu leisten war." 

Artikel XXI 

Wiedereinstellungs beihilfe 

(1) Wird Karenzurlaubsgeld nach dem Arbeitslo­
senversicherungsgesetz bis zum Ablauf des zweiten 
Lebensjahres des Kindes nur von einem Elternteil in 
Anspruch genommen, erhält der Arbeitgeber nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Wie­
dereinstellungsbeihilfe. 

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber zum Zeitpunkt 
der Wiedereinstellung 

a) bis zu zehn Arbeitnehmerinne~ (Arbeitneh­
mer), beträgt die Beihilfe 66 vH, 

b) elf bis 50 Arbeitnehmerinneri (Arbeitnehmer), 
. beträgt die Beihilfe 40 vH 

des der wiedereingestellten Arbeitnehmerin (des 
wiedereingestellten Arbeitnehmers) zustehenden 
Bruttolohnes für die ersten drei Monate nach der 
Wiedereinstellung. 

(3) Endet das Arbeitsverhältnis, das Anlaß für 
eine Beihilfe nach Abs. 2 war, nach der Wiederein­
steIlung durch Verschulden oder durch Kündigung 
des Arbeitgebers vor Ablauf eines Jahres nach dem 
Ende des gesetzlichen Kündigungsschutzes (vier 
Wochen), ist die Beihilfe nach Abs. 2 zur Gänze 
zurückzuzahlen. 

(4) Anträge auf Beihilfen nach diesem Artikel sind 
bei dem Arbeitsamt einzubringen, in dessen 
Sprengel der Standort des Betriebes gelegen ist. Der 
Antrag 'ist spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach der erfolgten Wiedereinstellung (Abs. 2) zu 
stellen. 

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht 
für den Bund, die Länder, die Gemeindeverbände 
und die Gemeinden sowie einem von diesen 
Körperschaften verwalteten Betrieb, einer solchen 
Unternehmung, Anstalt, Stiftung oder eines solchen 

. Fonds, sowie für Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

Artikel XXII 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. 
NI. 3111969, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. NI. 616/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 19 Abs. 1 lit. blautet: 

"b) eine Ein-, Um- oder Nachschulung, insbeson­
dere auch nach Wiederantritt der Beschäfti­
gung nach Inanspruchnahme des Karenzur­
laubes bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres des Kindes, oder eine unter lit. a 
nicht erfaßte berufliche Ausbildung iu - er­
leichtern, eine Arbeitserprobung, eine Berufs­
vorbereitung oder ein Arbeitstraining zu 
ermöglichen und eine Weiterentwicklung im 
Beruf zu fördern," 

2. § 21 Abs. 3 und 4 erhalten die Absatzbezeich­
nungen ,,(4)" und ,,(5)"; folgender neuer Abs.3 
wird eingefügt: 

,,(3) Inhabern von Betrieben, die Maßnahmen 
gemäß § 19 Abs. 1 lit. b im Zusammenhang mit 
einem Wiederantritt der Beschäftigung nach Inan­
spruchnahme des Karenzurlaubes bis zur Vollen­
dung des zweiten Lebensjahres des Kindes durch­
führen, können Zuschüsse in der. Höhe des ihnen 
entstehenden notwendigen Personal- und Sachauf­
wandes als Beihilfe gewährt werden." 

Artikel XXIII 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) Die Art. I bis VIII und die Art. XI bis XXII 
treten mit 1. Juli 1990 in Kraft, soweit Abs. 3 nichts 
anderes bestimmt. 

(2) Art. III dieses Bundesgesetzes tritt gegenüber 
den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit 
dem Tag der Kundmachung in Kraft. Die. 
Ausführungsgesetze der Länder sind binnen sechs 
Monaten ab dem der Kundmachung folgenden Tag 
zu erlassen. 

(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben 
nur Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, wenn das 
Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die 

1410 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 25 von 26

www.parlament.gv.at



26 1410 der Beilagen 

Meldefristen für die Inanspruchnahme von Karenz­
urlauben oder von zu vereinbarenden T eilzeitbe­
schäftigungen verlängern sich nach Geburten, die 
zwischen dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes erfolgen, um vier Wochen 
nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. 
Ansprüche von Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, 
deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren wurde, 
richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
die unmittelbar vor ihrer Änderung durch dieses 
Bundesgesetz gegolten haben. 

(4) Art. XIII Z 4 lit. b tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 1990 in Kraft. 

(5) Abs. 3 gilt nicht für die Anwendung 
1. des § 22 Abs, 4 des Gehaltsgesetzes 1956 auf 

KarenzurIaube nach § 75 a BDG 1979 und 
2. der §§ 76 und 81 der Bundesforste-Dienstord­

nung 1986 auf Karenzurlaube nach § 56 ader 
Bundesforste-Dienstordnung 1986. 

(6) Abs. 3 gilt für die Anwendung 
1. der§§ 35, 55 und 65 ades Vertragsbedienste­

tengesetzes 1 <;)48 nur hinsichtlich der An­
spruchsfälle des § 35 Abs. 3 Z 3 und 4 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und 

2. der §§ 67 und 95 c der Bundesforste-Dienst­
ordnung 1986 nur hinsichtlich der Anspruchs­
fälle des § 67 Abs. 3 Z 3 und 4 der 
Bundesforste-Dienstordnung 1986. 

(7) Die Bestimmungen der §§ 122 Abs.3 und 162 
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. XI Z 1 und 3 sind auf Antrag 
auch auf Versicherungsfälle anzuwenden, die vor 
dem 1. Juli 1990 eingetreten sind, sofern die 
Entbindung nach dem 30. Juni 1990 erfolgt ist. 

(8) Die Bestimmungen des Art. XIII Z 1 bis 3,4 
lit. a und 5 bis 7 sind auf Antrag auch auf 

. Versicherungsfälle anzuwenden, die vor dem 1. Juli 
1990 eingetreten sind, sofern die Entbindung nach 
dem 30. Juni 1990 erfolgt ist. 

(9) Mit der Vollziehung des Art. XIII dieses 
Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des Art. I § 5 Abs. 4 in der Fassung 
des Art. XIII Z 6 lit. bdieses Bundesgesetzes 
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie; 

2. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

(10). Mit der Vollziehung des Art. XXI ist der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut." 
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